
Einleitender Hinweis zur Anonymisierung von Textstellen im nach-
stehenden Protokoll:

Gemäss Weisungen des Departements Volkswirtschaft und lnneres, Beauf-
tragte für Öffentlichkeit und Datenschutz, gehören politische Meinungs-
äusserungen (wie Wortmeldungen an Gemeindeversammlungen) zu den
beso nde rs sch ütze n swe rte n Personend ate n. I h re P u blikatio n stellt desh alb
einen schweren Eingriff dar. Dies gilt in besonderem Mass, wenn die Publi-
kation im lnternet erfolgt, so dass über eine personenbezogene Suche
grundsätzlich jedermann ohne zeitliche und örtliche Begrenzung die poli-
tischen Meinungsäusserungen einer bestimmten Person ausfindig machen
und ausforschen kann. Die entsprechenden Namensangaben sind daher
anonymisiert.

(Rechtsgrundlage: Aargauische Gesetzgebung über die lnformation der
Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen)
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E i nvqo h n elHglne i ndeve rsa m m I g ng

Freitao, 7. Juni ?024. 20.00 Uhr - 22.50 Uhr

ih der Spo"t'thallp

Vorsitzender:
Protokollführer:

Daniel Marti, Gemeindeammann
Marco Landert, Gemeindeschreiber

Stimmenzähler: Kornel Köbeli, Product-Manager
Uschi Rapolani, Hausfrau
Roger Ramseyer, Mechaniker
Roger Wisler, Mechaniker

Stiminbeiech,liqtq

laut Stimmregister

Anwesend sind laut Auszählung

Für die abschliessende Beschlussfassung ($ 30 Gemeindegesetz)
ist 1/5 der Stimmberechtigten erforderlich =

3'585

157

717

Demgemäss ist die Versammlung nicht abschliessend beschlussfähig. Alle Beschlüsse (po-
sitive und negative) unterstehen dem fakultativen Referendum. Das Referendum kann von
1/10 der Stimmberechtigten innert 30 Tagen seit Veröffentlichung der Beschlüsse schriftlich
verlangt werden ($ 31 Gemeindegesetz). Massgebend ist die Zahl der Stimmberechtigten
am Tage der Einreichung eines Begehrens.

I'.pkt-en"4enJiqle

1. Protokoll
2. Rechenschaftsbericht, Gemeinderechnungen und Kreditabrechnungen 2023

3, Einbürgerungen
4. Genehmigung Verpflichtungskredit frlr Neubau Trafostation Heuweg

5. Genehmigung Verpflichtungskredit für Sanierung lndustriegleisanlage Bündten-
schachen

6. Genehmigung Verpflichtungskredit für wiederkehrende Mietkosten aus Kindergarten:
provisorium im Alters- und Pflegeheim Länzerthus

7. Genehmigung Gemeindevertrag und einmaligen lnvestitionsbeitrag betreffend die
Führung der Regionalen Oberstufe Möriken-Wildegg

8. Entwicklung Verwaltung2026 - Paket 2 (Anpassung Stellenplan für Primarschule und
Gemeindevenrvaltung)

9. Verschiedenes
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Eröffnuns

Der Vorsitzende begrtlsst zur Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde' Er dankt

den Anwesenden tui deren Erscheinen. Einen speziellen Gruss richtet er an Ehrenbürger

äüoorr n"oiger. Er o"grurrt die Jungbürgerinnen und Jungbttrger sowie alle Neuzuzüger

der Gemeinoe nuppäiö*iL o.nt speäieltilerden auch Frau-Brigitte Becker.und Herr stefan

öärO"iii nÄgrusst. bi" gäÄ0i". dem Gemeinderat Möriken-Wildegg an und zeigen mit ihrer

Anwesenheit den Stetienwert der zukiinftigen, allenfalls gemeinsamen Schule sowie die

wi"r,t,g[Äit oes scnuiproi"rler^ Der Vorsitiende begrüsst]usätzlich Frau Eva wanner als

Vertreterin oer nargäüer2eitung sowie sämtliche einbürgerungswilligen Personen. Zudem

stellt der Vorsitzendä n"rrn ioö"r Biihler, neuer Geschäftsführer der Gemeinde Ruppers-

wil, vor.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die unterlagen für die heutige Gemeindeversammlung

während t+ ragen, vÄ* zi. tr,t.i 2024 bis am-heutigen 7. Juni 2024, öffentlich bei der Ge-

meindekanzlei 
-und 

auf der website zur Einsichtnahme aufgelegen .ilq. Die Versamm-

lungsunterlagen wurden den Stimmberechtigten rechtzeitig zugestellt' Die Gemeindever-

sa;mtung isI somit ordnungsgemäss einberufen worden'

Für die Diskussion und für Wortbegehren wird darum gebeten, das Mikrophon zu benutzen

und vor dem Votum den Vor- und Nachnamen bekannt zu geben. lm sinne eines geordne-

ten unO ruhigen Verlaufs derVersammlung wird.darum gebeten, auf Beifall und andere

emotionale Reaktionen zu verzichten, Ebenlalls wird darum gebeten, allfällige Anträge klar

zu formulieren und auch aufzuzeigen, welche Auswirkungen diese Anträge bei einer An-

nunr" auf die Geschäftsführung und die Entwicklung der Gemeinde auslösen könnten.

Ün[f"r" Anträge konnten nicht zür Abstimmung gebracht werden. Für Fragen zu allgemei-

nen GeschäftJn der Gemeinde würden die Mitglieder des Gemeinderates und die Gemein-

deverwaltung immer zur Verfügung stehen. Bäsprechungstermine könnten direkt bei den

äät.rltgri"därn oder über den-Gemeindeschreiber vereinbart werden. Herr Gemeindeam-

ränn bittet um Einhaltung dieser Regeln und dankt für das Verständnis'

Der Vorsitzende schreitet nun zur Behandlung der heutigen Gemeindeversammlungsge-

schäfte.

Verhandlun$en

1. Protokoll

Gestützt auf die Prüfung der Protokollprüfungskommission wird beantragt:

Das protokoll der letzten Einwohnergemeindeversammlung vom 17. November 2023 sei zu

genehmigen.

Die Diskussion zu diesem Traktandum wird nicht benützt.

Abstimmungsergebnis:

Das protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. November 2023 wird einstim-

mig genehmigt.
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2. Rechenschaftsbericht, Gemeinderechnungen und Kreditabrechnungen 2023

Einleitung Rechnung 2023
Die Erfolgsrechnung der Einwohnergemeinde (ohne spezialfinanzierte Betriebe) schliesst
beiAusgaben von Fr.20'707'332.34 und Einnahmen von Fr, 20'439'866.08 mit einem Auf-
wandüberschuss von Fr. 267'466.26 (Vorjahr: Ertragsüberschuss Fr.777'238.42) ab. Die-
ser wird dem Eigenkapital belastet. Das Eigenkapital (ohne Aufwerlungsreserve) beträgt
nach Zuweisung des Ergebnisses per 31 .12.2023 5,99 Mio. Franken. Budgetieft war ein
Aufwandüberschuss von Fr. 897'500. Das um Fr. 630'000 bessere Ergebnis gegenüber
dem Budget2023 ist auf folgende Abweichungen zurückzuftrhren:

Mehrkosten Allgemeine Verwaltung
Mehrkosten Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Mehrkosten Bildung
Mehrkosten Kultur, Sport und Freizeit
Mehrkosten Gesundheit
Minderkosten Soziale Sicherheit
Minderkosten Verkehr
Minderkosten Umweltschutz und Raumordnung
Mindereinnahmen Volkswi rtschaft
Mindereinnahmen Finanzen (ohne Steuern)
Mehreinnahmen Gemeinde- und Sondersteuern
Total Rechnungsgewinn gegenüber Budget 2023

Strassenverkehr
Übriger Umweltschutz
Raumordnung

Fr. 169'600
Fr. 3'900
Fr. 179'400
Fr. 136'200
Fr. 247'600
Fr. 251'200
Fr. 109'500
Fr. 13'600
Fr. 7'600
Fr. 12'600
Fr. 1'012'600
Fr. 630'000

Die Selbstfinanzierung (Cashflow) beträgt Fr.2'026'447 (Budget 2023:Fr.1'233'400; Vor-
jahr: 2'981'388).

Ausg aben der I nvestitionsrechnung (ohne spezialf inanzierte Betriebe) :

Fr. 69'548
Fr. 4'815
Fr 31'882

Total Ausgaben lnvestitionsrechnung Fr. 106'245

Einnahmen wurden ezielt aus Grundeigentümerbeiträgen im Bereich Strassenverkehr
(Fr. 5'639) sowie aus Amortisation Darlehen Verein Tagesstrukturen (Fr. 26'000). Die Net-
toinvestitionen betragen Fr. 74'606.

lnv.estitlonsrech nun g
Zrsanrnenzuq

Rechnung 2023
A.usgahen!Einnahmen

Budget 2023
AusnabenlEinnahm n

Rechnung 2022
AusgabenlEinnahnnn

Total 1'.976',O24{ '1'.976'.024 2'993'000, 2',993'000 4'702'159' 4'702'159
Alg. Verwaltung
Nettoergebnis 1 , 125'000

125'000, 161'899.
161'899

Verkehr
Nettoeroebnis

69',548i 5'639
63'909

45'389,
45'389

Urnveltschutz und
Raumordnung
Nettoeroobnis

,

233'629,
l

531'554:

765'183
i

987'000:

:

480',000

507'000

2'7O4'474t. 546'287

: 1'758'187
Vclkewirtgchaft
Nettoersebnis

665'964, 210',062
455',902

1'211'O0Ot 190'000
. 1'Oz1',OQO

529',701 314'408
21s',293

Finanzen und Steuern
Nettseroebnis

995'141
11',743

1'006'883i 670'000. 2'323'000
1'653'0OOr

11260'695 3',441'464
2'180'7681
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Die flüssigen Mittel in der Bilanz haben von Fr.7'963'1OO um Fr' 251'000 abgenommen

und betragen am St.li.ZOZg Fr.7'712'100. Die Liquiditätsabnahme ist in der Geldfluss-

rechnung nachgewies"n. oi" Fremdschulden besteh'en aus dem Anfang Mä22023 aufge-

nommenen Darlehen über 3,5 Mio. Franken mit Laufzeit bis Mä'z 2026' weiter bestehen

interne Darrehen und Kontokorrente gegenüber den speziarfinanzierten Betrieben und der

OrtsbürgergemeinOe. Die NettoscnulO öer 31.12.2023 beträgt Fr, \'!!17.00,und konnte

um Fr. 1,g2i,2OO fränl"n weiter abgebaut werden (Vorjahr: Fr' 12'4O3'900)' Gleichermas-

sen konnte aucn OiJpio-Xäft-VersJnuldung von Fr. 2'd77 aut Fr. 1'736 gesenkt werden'

Gesamtergebnis

Rechnung 2023;Hn,ü-ütrffiEnssn)
20'707'332
20'439'öSC

E -267'466
ratives o

n

Selbstfinanzieru

Gesa
bnis I

l'951'84{
Finanzie is Finanzie

-'Rechnung2O22
Aufwanül Ertrag

Budgot 2023

Aufwand Ertfgg
Rechnung 2023

Aufwandl Ertrag
Erfolgsrechnung
ärsanme

27', 893', O {l \ 27' 893', O 4729'976'700i 29'976'70030'736'881 I 30'736'881chnuTotal
865'421

1'973'723
z'z3g'l+s"2',886'800. 917'900

, 1'968'900
3'142'139. 11003'681

: 2f 138'458
ine Verwaltung

2'080'970 992'340

1'088'630

939'800

947'900

1'887'700i

i

1 '906' 531 954',747

951'783
Sicherheit, Verteidigung

ntliche Ordnung,

547'257', 1i 698'542
I e558'999

7'415'600i 7?g'000
I 6'689'60C

7'573'924\ 7m',884
6'8S9'040

Bildung
Nettoaufwand

859'088: 110!839
748',261

37',000
s60'100

997'100i
!
:

tzzoiaoa' 174'603
i 1',096'264

Kultur, SPort u' Freizeit
Nettoaufüvand

24',

1'094'61
1'254'035
2

1 '1 19',206i

3'9

1',O18'000: 24',900
993'100

1'265',5701 24'918
1'2740',652

Gesundheit
Nettoautwand

4'201'619 1'
2'

Soziale Sicherheit
Nettoaufrruand

977',473i 138',880

838'593
Verkehr
Nettoaufüvand

2'467'463i

913'E 2i

z',245',252

861'1
990'7001

948'

2',410'700

249',1

2'710'936 z',47s',407

235',529

Unrweltschutz und
rdnung

4'950'381i 4'970'679
20"esi

7'436'600i 7'461'100
24'500.

7'121367!. 7',138',221

16'8541
't'5t g'8t7i 16'678'7 17:--,
5'159'900-,|

497'800i 16'134',100

15'63ö300:
566'455i 16'572'764

16'OO6',3iöl^'
Finanzen und Steuern
Neftoertrag
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Nettoaufuvand pro Bereich
Rechnung 2023

Umwrltrchutr/
Rtumordnun3:

235'500; 1S6

7. Juni2024

Volkrwlrtrchrftl
-16'9(X);0|6

All3. Vcrwrhun3;
1381500; 13%Vrrkrhn

838'|600;

tozlrh slchrrhrltl
2t652'8O0; L7l6

Goundhrlt;
1'24O'|700;

Kultur, Sport
und Fr.h.ll!

1'096'30O;7%

Steuern

öff. ordnuny'
Slchtrhtltl

951'800;6%

Elldun3t
4t%

Rechnung 2023
Aufwand Ertraq

Budget 2023
Aufwand Ertraq

Rechnung 2022
Aufuiand Ertras

Total Nettoein-
nahmen

13',922',38
0

{ 3',5{ 1'50
0

13'504'68
5

Wertberichti-
gungen auf
Forderunoen

78',500 -57'500

Tatsächliche For-
derunosverluste 63'850 95'000 112',516

Eingang abge-
schriebene
Forderunqen

-22',227 -10'000 -11'102

Einkommens-
steuern nat.
Personen Rech-
nunqsiahr

10'467'21
2

10'860'00
0

10'281',64
4

Einkommens-
steuern nat. Per-
sonen früh. Jahre

1',452',816 715'000 800'300

Pauschale Steu-
eranrechnuno

-5',590 -3'500 -3'266

Vermögenssteu-
ern nat. Perso-
nen Rechnungs-
iahr

891'672 815',000 886',772
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Vermögenssteu-
ern nat. Perso-
nen früh. Jahre

131',857 70'000 71'866

Quellensteuern
nat.
Persone

264'501 290',000 270'803

Gewinn- und
Kapitalsteuern

P nen
840'034 850'000 1',240'479

Sondersteuern
Rechnung 2023

Aufwand Ertrqg
Budget 2023

Aufwand Ertrag
Rechnung 2022

Aufuiand Ertrag

Total Netto-
einnahmen

954',254 352'500 701',464

Wertberichtigun-
gen auf Forde-
runqen

-51',900

Tatsächliche For-
derungsverluste

5',000 53'308

Eingang abge-
schriebene
Forderungen
Ertragsanteile an
den Kanton

7',430 6'500 6',330

Nachsteuern und
Bussen nat.
Personen

24',333 5',000 615

Vermögensge-
winnsteuern

694'298 290'000 595'545

Erbschafts- und
Schenkungs-
steuern

198',173 40'000 75'002

Hundetaxen 44'980 39'000 38'040

7. Juni2024

Erläuterungen zu den Gemeindesteuern
Die Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuern bei einem unveränderten

Steuerfuss von 97 % betragen insgesamt Fr. 12'938'000 (Vorjahr: Fr. 12'0X7'000; Budget:

ir. 12,457'000) und sind um Fr. 481'000 (+ 3,9 %) höher als veranschlagt. Die Mehreinnah-

men sind auf Nachträge aus den Vorjahren von total Fr. 1,58 Mio. insbesondere der Jahre

ZO21 und 2OZ2 -zurUlkzufUhren. Das Budget basierte auf einer Einwohnezahl von 6'000;

effektiv waren per 31 .12.2023 6'040 Personen (+ 0,7 %) in Rupperswil ansässig' Trotz der

höheren Einwohnerzahl liegen die Steuern für das laufende Jahr 2023 mit Fr. 1 1'353'300

um rund Fr. 318'200 unter äem Budget. Es ist eine nach wie vor tiefe Steuerkraft pro Ein-

wohner festzustellen. Die Quellensteuern liegen mit Fr. 264'500 (Vorjahr: Fr. 270'800) um

Fr. 25'500 unter dem Budget von Fr. 290'000. Die Erträge aus Steuern der juristischen
personen (Aktiensteuern) machen Fr. 840'000 aus (Vorjahr: Fr.1'240'500) und liegen um

Fr. 10,000 ünter dem Budget von Fr. 850'000. Erwähnenswert ist die Tatsache, dass der

Kanton per 1.1 .2OZg die Värbuchung umgestellt hat vom Zahlungs- auf das Rechnungstel-

lungsprinzip (Sol lstellung).

lnsgesamt betragen die Gemeindesteuern im Jahr 2023 Fr. 14'042'500 (Budget:

Fr.-13,596'500;Vörjahr: 13'548'600) und sind um Fr. 446'000 oder 3,3 % hÖher als veran-

schlagt.

Sondersteuern
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Die Einnahmen dieser Steuerarten betragen zusammen Fr. 961'700 (Budget: Fr. 364'000
Vorjahr: Fr. 709'200). Die Mehreinnahmen gegenüber dem Budget betragen Fr. 597'700
oder 164,2 % und sind auf massiv höhere Grundstückgewinnsteuern sowie Erbschafts- und
Schenkungssteuern zurückzuführen. Forderungsverluste sind keine zu vezeichnen,

Entwickl un g E inkommens- und Vermögenssteuern
(Steuerfuss bis 2017: 95 %, ab 2018 97 o/o, ab 2024 99 %)

Entwicklu ng tlnkommens- und Vermögens$teuern
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Spezialfinanzierte Betriebe
Die Wasserversorgung erzielte einen Ertragsüberschuss von Fr. 105'090 (Budget: Auf-
wandüberschuss Fr. 12'4A0; Vorjahr: Ertragsüberschuss Fr. 103'219). Nach Abzug der in
Form von Anschlussgebühren erzielten Einnahmen belaufen sich die Nettoinvestitionen fütr
die realisierten Projekte (Sanierung Staufbergweg mit Verbindung Gislifluhweg, Sanierung
Höhen-/Ahorn-/Tannenweg, Sanierung Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel), Sanie-
rung Werkleitungen Sonnenweg, Neubau Stufenpumpwerk Hard (Kostenanteil) und Projek-
tierung Grundwasserpumpwerk Suret) auf Fr. 203'155 (Einnahmenüberschuss). Das Gut-
haben derWasserkasse beträgt per 31 12.2023 Fr. 6,86 Mio.

Bei der Abwasserbeseitigung resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 290'127 (Budget:
Fr. 275'800; Vorjahr: Fr.192'070). Nach Abzug der in Form von Anschlussgebühren erziel-
ten Einnahmen belaufen sich die Nettoinvestitionen für die realisierten Projekte (Sanierung
Staufbergweg mit Verbindung Gislifluhweg, Sanierung Höhen-/Ahorn-/Tannenweg, Sanie-
rung Werkleitungen Höhen-/Bodenweg (Kreisel), Sanierung Werkleitungen Sonnenweg
und Generelle Entwässerungsplanung 2. Generation) auf Fr. 365'096 (Einnahmenüber-
schuss). Das Guthaben der Abwasserkasse beträgt per 31 122023 Fr. 10,38 Mio,

Rechnung 2023
AUfi,vand 907',440
Ertrao 1'012'530
Operatives Ergebnis 1 105'090
Ausserordentliches Eroebnis 0
Gesarnte rqe bn ls ErfolEsrechnunq (E rtraqsübe rschuss) 105'090
Ergebnis lnvestitionsrochnunq i 203'155
Selbstfinanzierung 178',877
Finanzierunqse rqebn is {Finanzie runqs{lbe rschuss} 382'032
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Rechnung 2023
925'386
835'2s9
-2go'127o ratives bnis

hes

lnvestitions re chnubnis
lbstfi

0
-290'.127re
-225'300
139'798

Die Abfallwirtschaft weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 2'899 aus (Budget: Aufwand-

überschuss fr. tS,zo0;üorjahr: Ertragjtiberschuss Fr.26'940), lnve_stitio_nen^wurden keine

;;täüi. ö;s Guthaben deinntaltwirtächaft beträgt per 31 -12'2023 Fr. 494'800'

Der Teil Netzbetrieb der Elektrizitätsversorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss

von rr. 34g,069 ao (guoget: Fr. 673'100; Voijatri Fr. 430',027) und der Teil s_tromhandel

,it 
"in"r 

numandtib"önr.. von Fr. 282'1i5 (Budget: Ertragsüberschuss Fr. 134'500;

väiiänr, Ertragsüberschuss Fr.17s'894). Nach Abzug der in Form von Anschlussgebühren

erzielten Einnahmen belaufen sich die Nettoinvestitionen für die realisierten Projekte (Neu-

üau irafostation Gislifluhweg, Sanierung Staufbergweg mit Verbindung Gislifluhweg, Er-

satr unO U mplatzierung TS Cometro (Schöntalhof), Sanierung Höhen-/Aho1n-Qlnenweg,

sänbrrng Werkleitunjen HöhenJBodenweg (Kreisel),_Neubau Trafostation obstgarten,

Neubau irafostation toften, Teilverlegung/Sanierung Fussweg Käterlistrasse-Lottenweg

uno sanierung werkleitungen sonnenweg; auf Fr. 455'g02. Das Guthaben der Elektrizi-

tätsversorgung betragt per 31 .12'2023Fr' 2,72Mio'

Abfallwirtschaft
Aufwand

Rechnung 2023
4r',0'824
#3'723

es
iches
bnis

ts ln stitionsrechnubn ve

Se lbstfinanzie

0

2'899
0

2'899
2'899

2A23
Elektrizitätswerk

6'763'366
Autwand

6'829'259
65'894

0
65'894

.455'902
nis I estitionsrechnu

lsratives
serordentliches

bnis

297'793Selbstfinanzierun
-158'109htanzntsnanzle
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Kreditabrechnungen

P rojektieru n gskredit Umbau und Sanieru ng Gemeindehaus ( Projektabbruc h)

Sanierung Werkleitungen Staufbergweg mit Verbindung zum Gislifluhweg

Beschluss Gemeindeversammlung 10. Juni 2022
Verpflichtunsskredit Fr. 305'000,00
Aufgelaufene Kosten (Abschreibunq) Fr. 161'899.42

Erläuterungen:
Beschluss Gemeinderat vom 25, Septem
haus; Vorgehensvorschlag (Auszug):

ber 2423 / Rückbau und Neubau Gemeinde-

Mit Beschluss vom 15. Mai 2023 hat der Gemeinderat entschieden, dass das sistierte
Umbau- und Sanierungsprojekt für das Gemeindehaus abgebrochen wird und für die
Unterbringung der gesamten Gemeindeverwaltung ein Neubauprojekt zu planen ist,
Dieser Neubau ist im Bereich des bisherigen Gemeindehauses zu planen (östlicher Teil
der Pazelle 263), womit ein Rückbau des bestehenden Gemeindehauses vorzusehen
ist. Anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom L Juni 2023 wurde die
Bevölkerung im Rahmen einer Konsultativabstimmung zu diesem Vorgehen befragt. Das
Anliegen ist bei einer knappen Mehrheit auf Unterstützung gestossen.

Weitere lnformationen zum Frojektabbruch und dem weiteren Vorgehen sind den
entsprechenden Protokollauszügen des Gemeinderates, insb. vom 15. Mai 2023, zu
entnehmen. Diese liegen dieser Kreditabrechnung bei. Da dieses Projekt abgebrochen
wurde und nicht weiterverfolgt wird, müssen die aufgelaufenen Kosten von insgesamt
Fr. 161'899.42 als "ausserplanmässige Abschreibungen" der Erfolgsrechnung (Funktion
0290 - Venrualtunsslieqenschaften) per 31j22023 belastet werden.

Beschluss Gemeindeversammlunq 19. November 2O21
Verpflichtunqskredit Fr, 1'133'000,00
Bruttoanlaoekosten Fr. 848'549.70
Kred itunterschreitunq - Fr.284'45Q.30

Erläuterunqen:
Wasserversorgun g : Mi nderkosten Fr. 93'678.85 (23 o/ol

Es konnten wesentliche Einsparungen mit dem Gemeinschaftsgraben ezielt werden
Wenig Regieforderungen seitens der Unternehmungen
Unvorhergesehenes nicht gebraucht
Sehr günstige Arbeitsvergaben

Abwasserbeseitigung: Minderkosten Fr. 15'442.15 (14 %l
Die Strasseneinlaufschächte konnten grösstenteils belassen werden
Keine bis wenig Regieforderungen seitens der Unternehmungen
Unvorhergesehenes nicht gebraucht

Elektrizitätsversorgung und Strassenbeleuchtung: Minderkosten Fr. 175'329.30
(28 o/ol

Es konnten wesentliche Einsparungen mit dem Gemeinschaftsgraben ezielt werden
Geringe Anlage- und Verkabelungskosten
Wen ig Reg ieforderungen seitens der U nternehmung en
U nvorhergesehenes nicht gebraucht
Sehr günstige Arbeitsvergaben

Weitere lnformationen sind dem "Bericht der Bauleitung" zu entnehmen
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Neuba u Trafostation G isl if I u hweg ( Proiektab bruch )

23. November 8lursammGemeindeveussBeschl
370'000.00skredit

Fr.154hneo MwStKosten

Erläuteru en

wurden.
Mit Datum 14.11.2022 hatte der Gemeinderat in der Folge die Technischen Betriebe

beauftragt, ein neues unJ genenmigungsfähiges Projekt auszuarbeiten und dieses dem

Gemeinderat samt KostenüoranschTag iur Gänenmigung vozulegen' Dieses Projekt ist

zuzeil i n Ausarbeitung.
öä Oär Jrste projekt nicht weiterverfolgt und realisiert wird, wurde mit den aufgelaufenen

kört"n wie folgt verfahren (gestützt aut die Rechnungslegung nach HRM2):

1

2.

diversewarenrfahrensnehmPI igungsveiteteneleI1 ange20mesdm Rahmen
redn üsamt ber hrigerijäNachworden sgeerhobenektdasn Projn gegensprache dasItdorflaFe h ZH,ESTIratStarkstromi nspektodasath EidsrensdauerVerfah Dieser2022mVO Oktober28Entscheid abgewiesenmitnehm igungsverfahrenPI ange

nce als eingeschätztenngdie gdawenicht €h, ErfolgschanwurdentscheidE itergezog

cher,

74

31 21 2023zum itweZe rtnle perTrafostatioerd ebäudehü(GAktivieru ng
rdwt adavons angenusgegEicher Abschreibungordentlitm ährli80'000)(Fr

mko enm rdwlzukt Einsatzmbeile metne anderenudehül Projetesed ebäl.Jassd
'9363 1I 2uuibAbsch
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Bilanz

i

iAktlven

,Finanzvermögen
I F lüssi ge Mittel und kurzfristi ge Gelda nlagen
jForderungen

i Kurzfri sti ge F i na rza nlagen
, nftive Rechnungsabg renzung
lVorräte
lFinarzanlagen
; Sachanlagen Finar nermögen

Verwaltungs-vermögen
' S achanlagon Verwa ltungsvermögen
lmmaterielle Anlagen
Darlehen
Betei ligungen, Grundka pitalien
lnvestitionsbeiträge

TotalAktiven

Passiven

Frerndkapital
i Laufende Verpfl ichtungen
i Passive Rechnungsabgrenzung
K urafristi g e Rtlckste llungen
Langfristi ge Fi nananerbi ndlichkeiten
Langfristige Rückstellungen
Verbi nd lichkeiten gegenüber Speä al-
finarzierungen und Fonds im Fremdkapital

Eigenkapital
Verpflichtungen (+), Vorschüsse (-)
ggü Spezialfi nanzierungen

Fonds
Aufirertungsrsgerve
Neubewertungsreserve Fi nananermögen
B i larzl.rbe rschuss /-fe hlbetrag

26'096'595.75:

91'393'263.461
209'131 .85

60'000.00
82'100.00 i

624',713.OOi
92'369',208.31

gt.1?,?a4

7'.712',O52.24,
8',O84'741.64,

0.00
559',704.42:

8'706.45
'149'200.00i

9'582'191.00

01.01.2023

I

7',963',145.76,
7'323'555.04 r

0.00,
367'452.56 j

0.00
140'700.00

9'582'191.00
25'377',O44.38

93'492',475.55
206'792.OO
86',000.00 i

82'100.00.
694'125.00

94'561'492.55

r 119'938'536.91r
@

i

i

10'216',701.79,,
1'051'697.05,'

52'700.00
13'O59'.827.42

202'923.40
164'746.86'

11

31.12.2023:

:

11',449'310.75i
838',828.20 |

47'400.00.
11'O78',367.47,

134'928.80:
156'091.66i

i

I

23'698',926.88, 24'748',596.52'

41',O84'192.42

132'669.85l
0.001
0.00.

53'550'014.91j
94',766'877.18:

{

118'465'804.061

41',200'437.27

,

172'021.981
19'794'296.30'

0.00,
34',O23',184.87;
95'189'940.39 i

119'938'536.91.Total Passlven

Die Diskussion zu diesem Traktandum wird nicht benützt,
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Robqrt.Kunz. Präsidqnt f; inanzKqnnrnlqilion

DerPräsidentderFimus,dassdiesedieJahresrechnun92023gründ-
ä"n g"piüft uno testftsGrrt rt"i dass das Ergebnis, 

-ohne 
Beriicksichtigung der Spezial-

finanzierungen, mit 
"in"r 

Jahresverlust von fr.zif+AA rund Fr. 630'000 besser ausgefal-

iän iri"rr uisprbngticn UrOgäti"tt. Die Abweichung wurde.in einer Sitzung mit dem Gemein-

J"r"t U"rprobnen. öi" Fititntkommission Oructit den Wunsch aus, künftig eine höhere

Genauigkeit bei der Budgeterstellung zu erreichen'

Neben der Jahresrechnung wurden in der Sitzung noch weitere Themen behandelt, darun-

ter der Schulraum nrtirirän-"wlldegg, die umsetzung der Venrvaltungsentwicklung 2026 (Pa'

kete 1 und 2), das interne Kontrolliystem, das Eneigiesparkonzept, der aktuelle Stand des

Fä*raumronzepts sowie die Traktanden der Gemeindeversammlung'

Die Finanzkommission hat drei Kreditabrechnungen geprüft und konsterniert die negativen

ErgeOnisse des erojertierungskredits für Oen umnau und die Sanierung des Gemeinde-

n-r"r.", sowie oen projer<tabb-ruch des Neubaus der Trafostation Gislifluhweg zur Kenntnis

ö;;;". Aus Sicnt äer finanzkommission sind diese Projekte eher.suboptimal verlau-

fen. Auch diese tnemen wurden in der Sitzung mit dem Gemeinderat besprochen, wobei

der Gemeinderat sämiliche Beweggründe für diese Entwicklungen ausführlich darlegte.

Die Finanzkommission äusserte den Wunsch, dass künftige Projekte, für die ein Kredit be'

aniragt und genehmigt wird, erfolgreich abgeschlossen werden.

Ansonsten ist das Jahr 2023 finanztechnisch sehr ruhig verlaufen'

Anträge:
1. Die Kreditabrechnungen

a. projektierungskreöit Umbau und Sanierung Gemeindehaus (Proiektabbruch)

b. Sanierung Vüerkleitungen Staufbergweg mit Verbindung zum Gislifluhweg

c. Neu bau irafostation Gislifluhweg (Projektabbruch)

seien zu genehmigen.
2. Die Jahrelrechnuigen 2023 der Einwohnergemeinde seien zu genehmigen'

Der Präsident der Finanzkommission führt die Abstimmungen durch.

7. Juni2O24

Abstimmungsergebnis:

Die Kreditabrechnungen werden mit wenigen Gegenstimmen angenommen. Die Jahres-

rechnung 2023 wird ohne Gegenstimme angenommen'

3. Einbürgerungen

Gestützt auf die Bürgerrechtsgesetzgebung bewerben sich um die Aufnahme in das Ge-

meindebü rgerrecht von Rupperswil:

Luigi Ciancio
Heri Ciancio ist am 15. November 1993 in ltalien geboren, dort aufgewachsen und hat die

obligatorischen Schulen besucht. Er zog im Alter von 19 Jahren in die Schweiz, wo er vor-

.rriin Wohlen und Dulliken lebte und im Jahr 2016 nach Rupperswil zog. Herr Ciancio hat

eine Äusnifdung als Logistiker absolviert und arbeitet heute als Gruppenleiter Logistik in

nJpperswit. Seine Freiieit verbringt er mit Fussball, Reisen und Musik. Herr Ciancio ist

italienischer Staatsangehöriger'
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Thorsten Jägle

Herr Jägle ist am 16, Mäz 1984 in Deutschland geboren. Er hatte nach der obligatorischen
Schulzeit eine Ausbildung zum lndustriemechaniker absolviert und sich später zum lnfor-
matikerweitergebildet. Erzog im Altervon 24 Jahren in die Schweiz, wo er in verschiedenen
Gemeinden wohnhaft war. Herr Jägle wohnt seit Dezember 2019 in Rupperswil und ist der-
zeit als Ausbilder im Bereich lnformatik tätig. Seine Freizeit verbringt er hauptsächlich mit
Sport und Joga. Herr Jägle ist deutscher Staatsangehöriger.

Oguzhan Oymak

Herr Oymak ist am 17. Februar 1992 in Aarau geboren und seit seiner Geburt in Rupperswil
wohnhaft. Nach der obligatorischen Schulzeit absolvierte er eine Berufslehre als Autola-
ckierer und arbeitet heute in der Produktion von industriellen Filteranlagen, Nebenbei be-
treibt er eine Einzelfirma im Bereich des Liegenschaftsunterhalts. Seine Freizeit verbringt
er gerne mit Kollegen und mit seinem Hund. Herr Oymak ist türkischer Staatsangehöriger.

Laser Sancar

Herr Sancar ist am 16. September 2004 in Glarus geboren und im Alter von elf Jahren
nach Rupperswil gezogen. Er besuchte hier die 6. Primarschulklasse und anschliessend
den Oberstufenunterricht an der Kreisschule Lotten. Herr Sancar absolviert derzeit eine
Berufslehre als Elektroinstallateur und möchte anschliessend den Vollzeitlehrgang der Be-
rufsmaturität absolvieren. Seine Freizeit verbringt er gerne mit Kraftsport, Joggen und
Laufen. Herr Sancar ist türkischer Staatsangehöriger.

Yaren Sancar

Frau Sancar ist am 16. September 2004 in Glarus geboren und im Alter von elf Jahren nach
Rupperswil gezogen. Sie besuchte hier die 6. Primarschulklasse und anschliessend den
Oberstufenunterricht an der Kreisschule Lotten. Frau Sancar schloss im Jahr 2023 die Be-
rufslehre als medizinische Praxisassistentin ab und besucht derzeit den Vollzeitlehrgang
der Berufsmaturität Gesundheit und Soziales. lhre Freizeit verbringt sie gerne mit Lesen
und mit ihren Kollegen. Frau Sancar ist türkische Staatsangehörige.

Bei allen Bürgerrechtsbewerber/innen sind - unabhängig vom Zeitpunkt der Gesuchsein-
gabe und des anzuwendenden Verfahrens - die Voraussetzungen zur Aufnahme ins Ge-
meindebürgerrecht erfüllt. Sie haben sich gut in die schweizerischen Verhältnisse eingelebt
und sind der Einbürgerung würdig. Der Gemeindeversammlung wird deshalb beantragt:

Das Gemeindebürgerrecht sei zuzusichern an:

Herrn LuigiCiancio
Herrn Thorsten Jägle
Herrn Oguzhan Oymak
Herrn Laser Sancar
Frau Yaren Sancar

Gestützt auf die Verordnung über die Gebühren für die Zusicherung des Gemeindebürger-
rechts vom 16, November 2005, in Kraft seit 1. Januar 2006, ist der Gemeinderat für die
Festsetzung der Einbürgerungsgebühren zuständig. Diese erfolgt im Rahmen der kantona-
len Vorgaben.
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Abstimm un gsergebnisse:

LuigiCiancio

Thorsten Jägle

Oguzhan OYmak

Laser Sancar

Yaren Sancar

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

113

109

94

94

94

Nein 0

Nein 1

Nein 1

Nein 0

Nein 0

Nach dem Wiedereintritt in den Saal gibt der Vorsitzende bekannt, dass allen Gesuchstel-

i"no"n das Gemeinoäourgenecht voi Rupperswil zugesichert worden ist' Die versamm-

lungsteilnehmer aPPlaudieren.

4. Genehmig ung Verpflichtungskredit für Neu bau Trafostation <Heuweg>

Die ortsbürgergemeinde Rupperswil sieht bekanntlich vor, ihre am Heuweg 6 bestehende

Wohn- und Geweroäfiägensb'haft abzubrechen und stattdessen ein neues Mehrfamilien-

haus mit Tiefgarage zu-errichten. Für dieses Projekt hatte_ die Ortsbürgergemeindever-

,ärrrung uoä g. iuni 2023 einen Verpftichtungskrädit überfr. 255'000.00 genehmigt' Für

äie näariäerung des in der Zwischenzeit ausgearbeiteten Bauprojekts liegt der ebenfalls

am 7. Juni 2024 statttinoenden ortsbürgergemeindeversammlung nun ein Antrag für die

ö"n"nrigrng eines eaukredits vor. Soäte-dieser genehmigt werden, wird anfangs2025

mit den Abbrucharbeiten am Heuweg begonnen'

lm Zusammenhang mit dem vorerwähnten Bauprojekt der Ortsbürgergemein{e Rupperswil

oi"t"t sich den Technischen Betrieben nun die Möglichkeit, die Kapazität der Elektroversor-

örrö-i, C.biet ösilich der Seetalstrasse, insbesondere entlang des alten Schulwegs und

des Heuwegs, zu verstärken. Diese Stärkung isl erforderlich, um sowohl den Bedarf der

bereits begonnenen-überbauung auf PazellJ 359 am alten Schulweg zu decken als auch

um entJpöchende Käpazitätsreierven für ktinftige Bedürfnisse zu schaffen sowie um die

Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

lm Rahmen von Vorgesprächen hatte sich die Ortsbürgergemeinde, vertreten durch die

örtrUürj"rkommissio-n, bereit erklärt, der Elektroversorgung Rupperswil im Untergeschoss

des vorärwähnten Neubaus einen Raum für die Errichtung einer neuen Transformatoren-

"trtion, 
der <TS 38 Heuweg >, zt)r Verfügung zu stellen. Der innerhalb des Gebäudes ge-

wählte Standort könnte übär den gesanrten Lebenszyklus der Anlage (40 Jahre) hinweg

erhalten und durch einen separaten Dienstbarkeitsvertrag im Grundbuch gesichert werden.

Auch könnten die Anforderungen gemäss Verordnung über den Schutz vor nichtionisieren-

oäistrarrtung (NISV), insbesönde--re in Bezug auf Emissionen an empfindliche orte, dank

der Gebäudetopologie eingehalten werden.

Die neue Transformatorenstation soll mittelspannungsseitig zwischen den beiden beste=

henden Transformatorenstationen "TS 15 Oberdorf'und "TS 19 Sandweg" eingebunden

werden, Die erforderlichen Rohrtrassen für die Verbindung zur TS Sandweg über den Heu-

*Äg unO über den Kappelenweg zum Sandweg sind bereits gesichert, Lokale Öffnungen

von- bestehenden Etelitio-Schachten werden benötigt, um die Kabel zu verlegen. Zur An-

OinOung an die TS Oberdorf wird ein neues Rohrtrasse benötigt, welches vom Heuweg über

den altän Schulweg bis zur Kreuzung Lenzhardstrasse verläuft.
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Die neue Transformatorenstation (TS 38 Heuweg> bietet auch im Bereich des Niederspan-
nungsverteilnetzes und für bestehende sowie zukünftige Hausanschlüsse wesentliche Vor-
teile. Durch kürzere Einspeisewege der Hausanschlüsse erhöhen sich die Netzqualität und
die Netzstabilität. Des Weiteren erhöht ein engmaschiges Niederspannungsverteilnetz die
Versorgungssicherheit, da bei einem örtlichen Störfall die Stromversorgung über andere
Transformatorenstationen und Verteilkabinen sichergestellt werden kann, Die dafür erfor-
derlichen Rohranlagen für die Verkabelung sind teilweise vorhanden, örtliche Öffnungen im
Versorgungsgebiet sind aber notwendig.

Die Technischen Betriebe Rupperswil sind überzeugt, mit dem geplanten Standort der
neuen Transformatorenstation <Heuweg> im Zusammenhang mit der Überbauung der Par-
zelle 1506 am Heuweg eine technisch gute und eine strategisch zukunftsorientierte Lösung
gefunden zu haben.

lm Rahmen des Projekts sind folgende Arbeiten geplant:
Lleferung, Montage und lnstallation der Transformatorenstation,
Lieferung, Montage und lnstallationen N iederspann ungshauptverteilung
Die für den Einbau einer Transformatorenstation erforderlichen speziellen Ausbauten
im Neubau,
örtliche Öffnungen für den Kabelzug der Mittelspannung und Niederspannung, Verbin-
dungen und Hausanschlüsse,
Grabarbeiten und Einbau Rohranlage am Alten Schulweg

Kosten
Laut Antrag des Betriebsleiters der Technischen Betriebe und den Berechnungen beauf-
tragten Elektroingenieurbüros werden für den Einbau der neuen Transformatorenstation
<Heuweg>r folgende Kosten (exkl. MwSt.) veranschlagt:

Baumeister / Tiefbau
Spezielle Ausbauten im Gebäude
Mittelspannungsanlage
Niederspannungsan lage
Öffentliche Beleuchtung
Bewilligungen / Gebühren
Unvorhergesehenes
Planungshonorar

Total Kosten exkl. MwSt.
MwSt. 8.1o/o
Total Kosten inkl. MwSt. (gerundet)

Fr. 235'400
Fr. 100'000
Fr. 68'000
Fr. 49'000
Fr. 9'000
Fr. 15'000
Fr. 4'000
Fr. 56'000

Fr. 536'400
Fr. 43'450
Fr. 580'000

Diskussion

Frau stellt die Frage, ob die Trafostation Heuweg gebaut werden müsste, selbst
wenn die Trafostation Gislifluhweg errichtet worden wäre. Raphael Wyder, Ressortvorste-
her, bejaht diese Frage. Bezüglich des Projekts der Trafostation Gislifluhweg, das nicht wie
ursprünglich geplant durchgeführt werden kann, würden in naher Zukunft weitere lnforma-
tionen zum weiteren Vorgehen bereitgestellt.

Antrag

Für den Einbau der Transformatorenstation ,,TS 38 Heuweg" in den geplanten Neubau am
Heuweg 6 (inkl. Mittel- und Niederspannungserschliessung) seiein Verpflichtungskredit von
Fr. 580'000.00 (inkl. MwSt.) zuzüglich teuerungsbedingter Mehrkosten zu genehmigen.
Die Finanzierung erfolgt vollumfänglich zu Lasten des spezialfinanzierten Betriebes der
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Elektrizitätsversorgung. Die Umsetzung dieses Projekts erfolgt unter dem Vorbehalt des

rechtskräftig genehmigten Verpflichtungskredit für dän Neubaü des MFH Heuweg 6 (Trak-

iä"Orr + aär-OrtsOärlergemeindeversam m I ung vom 7. Juni 2Q24)'

Abstimmungsergebnis:

Dem gemeinderätlichen Antrag wird mit vereinzelten Gegenstimmen zugestimmt'

5. Genehmigung verpflichtungskredit für sanierung lndustriegleisanlage Bündten'

schachen

Die Gemeinde Rupperswil ist seit Jahrzehnten Eigentümerin und Betreiberin einer lndust-

li"gr"i.rrtäg; ir hfi'p;;Jitliinoustriegebiet <B-ündtenschachen>. Die besagte Gleisan-

iägä ."nii"r"rt ostseitlöirlan" eännnof vüiuegg) ans Schienennetz der SBB an und endet

*ärtr"itig ueim prellüoör im rrrenbereich äär tnoustriestrasse. Die aus einem Stamm-

är"i, ,nä0"" zu oen einzelnen Betrieben führenden Anschlussgleisen dienende Anlage

dient zur Hauptsache dem Warentransport flrr die im lndustriegebiet angesiedelten Be-

triebe.

Die Gleisanlage wird einer jährlichen lnspektion unterzogen. Die im Mäz 2023 durchge-

führte Kontrolle natte g;zäijt, dffir sich die Anlage zu dieser Zeit - abgesehen von kleinen

rrlfängefn, welche i*Ä"rtmän des regulären Untärhalts behoben werden können - grund-

sätzlich in einem inrem ntter entsprächenden und bis dato akzeptablen Zustand befand'

Ängäri"nt, der hohen Frequentierung und der dauerhaft starken Belastung der Gleisanlage

zeichnete sich laut o..n rnrbänionsuriterlagen jedoch ein sanierungsbedarf an einigen stre-

ckenabschnitten und weiihen ab. Es zeigie sich, dass eine lnstandstellung der Gleisinfra-

,tiür.iui unumgängtLn i.t, um die Leben--sdauer und insbesondere die Betriebssicherheit

der Gleisanlage zu gäwähleisten. Ein unvorhergesehener Ausfall der Gleisanlage oder gar

ein autgrundLines-ungenugenden unterhalts mitverschuldeter Unfall hätte schwerwie-

gende Konsequenr"n tlr. diä Gemeinde als Gleisbetreiberin sowie auch betriebliche und

finänziele Folien für die nachanschliessenden Unternehmungen, welche auf eine unter-

bruchfreie Anli-eferung der Güter via Bahntransport angewiesen sind'

Für den Unterhalt und die Erneuerung der Gleisanlagen haben sowohl die Gemeinde (im

Berelch des Stammgleises) als auch die nachanschliessenden Betriebe (im Bereich der

4nschlussgteise) auizukomhen. Ein diesbezüglich bei der Gleisbauunternehmung einge-

holter Kostenvoranr.frt"g sieht Sanierungskosien von insgesamt Fr. 1.15 Mio. fürfolgende

Arbeiten vor:

7. Juni2024

Arbeiten Kosten (gerundet)
inkl. MwSt.

Gemeinde lnstandsetzung 580 m Stammgleis mit 2
Übersänqen und 2 Weichen

Fr.298'000

JCF AG lnstandsetzung 220 m Anschlussgleis mit
1 Übergang und l Weiche, Übernahme
120 m Anschlussgleis und 1 Weiche von
Gemeinde RupPerswil, Rückbau 75 m
Anschlussgleis und 1 Weiche

Fr. 416'000

Schelling AG lnstandstellung 340 m Anschlussgleis
und 1 Weiche, Rückbau 190 m
Anschlu s und 2 Weichen

Fr. 119'000

Fr.215'000Credit Suisse Aufhebung 100 m Anschlussgleis und 1

Weiche
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Carbagas AG lnstandstellung 1 95 m Anschlussgleis
und l Weiche

Fr. 103'000

Total Fr.1'151'000

7. Juni2024

Gemäss Absprache unter den obgenannten Kostenträgern sollen die Ausschreibung und
Ausführung der Arbeiten gemeinsam erfolgen. Dies hätte sowohl finanzielle als auch be-
triebliche Vorteile, da Synerglen genutzt und Betriebsunterbrechungen auf das Mindest-
mass reduziert werden könnten.

Gemäss Aargauischer Gemeindegesetzgebung sind Verpflichtungskredite Brutto zu be-
schliessen. Der Gemeinde werden jedoch nur die tatsächlich in die eigene Zuständigkeit
fallenden Kosten in Rechnung gestellt. Ebenfalls wird eine Subventionierung der Arbeiten
durch das Bundesamt für Verkehr abgeklärt.

Unter Vorbehalt des rechtskräftig genehmigten Verpflichtungskredits würden die Sanie-
rungsarbeiten unter der Projektleitung der Technischen Betriebe im Jahr 2025 ausgeführt.

Die Diskussion zu diesem Traktandum wird nicht benützt.

Antrag

Für die lnstandstellung der lndustriegleisanlage <Bündtenschachen> sei ein Brutto-Ver-
pflichtungskredit von Fr. 1'150'000, inkl. MwSt. und zuzüglich allfälliger teuerungsbeding-
ter Mehrkosten, zu bewilligen. Die auf die Einwohnergemeinde entfallenden Kosten seien
der Strassenkasse zu belasten.

Abstimmungsergebnis:

Dem gemeinderätlichen Antrag wird ohne Gegenstimmen zugestimmt.

6. Genehmigung Verpfllchtungskredit ftir wiederkehrende Mietkosten aus Kinder-
gartenprovisorium im Alters- und Pflegeheim Länzerthus

Ausgangslage
Aufgrund der stetig steigenden Schülezahlen hatte die Co-Leitung der Primarschule und
des Kindergartens Rupperswil Anfang Juni 2023 mitgeteilt, dass die Schaffung einer zu-
sätzlichen Kindergartenabteilung auf Beginn des Schuljahres2024125 unerlässlich sei. Ge-
mäss Schulleitung kann diese siebte Kindergailenabteilung dabeimit den durch den Kanton
zur Verfügung gestellten personellen Ressourcen geführt werden.

Anlässlich seiner Sitzung vom 19. Juni 2023 hatte der Gemeinderat die Notwendigkeit einer
zusätzlichen Kindergartenabteilung aufgrund der aktuellen Schülerzahlen auf das Schuljahr
2A24125 anerkannt und die Bauverwaltung beauftragt, einen Antrag für einen Ausführungs-
kredit für ein Kindergartenprovisorium zu Handen der Gemeindeversammlung vom 17. No-
vember 2023 auszuarbeiten. Parallel dazu wären Abklärungen zu treffen, ob auf dem Ge-
meindegebiet eine geeignete Liegenschaft bzw. Räumlichkeiten für den Betrieb eines Kin-
dergartens von Dritten angemietet werden könnte.

ln der Folge wurde ein Projekt für die Erstellung eines zusätzlichen Kindergartengebäudes
erarbeitet und die erforderlichen Erstellungskosten ermittelt. Für die Genehmigung der Pro-
jektkosten von Fr. 750'000.00 (inkl. MwSt.) wurde vorsorglich ein Kreditantrag zu Handen
der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. November 2023 traktandiert. Wenige Tage
vor der Gemeindeversammlung konnten im Alters- und Pflegeheim Länzerthus im Erdge-
schoss geeignete Räume für den Betrieb einer Kindergartenabteilung angemietet werden.
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Die Mietkosten beraufen sich auf Fr. 2,450.00 pro Monat und beinhalten die Nebenkosten

für Wasser- und Stromverbrauch, Wärmeliefeiung, Warmwasserkosten, Wasser-/Abwas-

,ärg"bühr.n, schneeraumung und Garten- und umgebungspflege (spielplatz)' Hinzu kom'

men noch die Reini!ung.r..":t"r durch die Hauswärtdienste von rund Fr. 10'000'00 pro

Jahr. Das MietverhaTtnir-b.inf,rltet einen Ünterrichtsraum in der Grösse von rund 85 m2

inkl. Nasszellen und Äb.t"llrarte sowie ein"n Cruppenraum in der Grösse von rund 20 m2'

öäi frrr kann als Garderobe benutzt werden und die Aussenflächen stehen zur Benutzung

zur Verfügung (Spielplatz, Teilbereich Wiese)'

Mit dieser Mietlösung konnte eine wesentlich wirtschaftlichere Lösung gegenüber einer

temporären Containerlösung gefunden werden'

Genehmigung Mietverhältnis
öÄra* Aargäuiscnei cemeindegesetzgebung se11e.1 Verpflichtungskredite den Höchst-

ü"1rrg fest, bis zu wÄicrrem der Gämeinäerat ermachtigt ist, für ein bestimmtes Vorhaben

rin"niierre Verpflichtungen einzugehen. Verpflichtungskredite sind unter anderem erforder-

ii"r, täi*".entiiche lnvästitionen ünd neue, wiederkehrende Ausgaben sowie für Ausgaben,

die sich über mehrere Rechnungsjahre erstrecken'

Der betrotfene Mietvertrag wird über eine Dauer von 5 Jahren abgeschlossen. Anschlies-

send wird das Mietverhalinis in ein unbefristetes Vertragsverhältnis mit einer Kündigungs-

frist von 6 Monaten ür"*ur.rrt. Aufgrund der Laufzeit von mindestens 5 Jahren ist eine Zu-

stimmung der Gemeindeversammlung erforderlich'

Kosten
Für den Betrieb der zusätzlichen Kindergartenabteilung wird mit folgenden, jährlich wieder-

kehrenden Aufwendu ngen gerechnet:

nfi.trort"n (12 x Fr. z'i'sO.OO) Fr' 29'4oo

ftauswanOidnst (Reinigung R'aumlichkeiten) Fr' 10'000

Weitere Nebenkosten i*i"-nnt.llgebühren), Rundung Fr, 6!9

foiaiianrrich wiederkehrende Auiwendungen Fr' 40'000

Mit der Eröffnung der zusätzlichen Kindergartenabteilung sind zudem einmaligen Kosten

für die Möblierung und für die Beschaffung äes Unterrichtsmaterials verbunden. Diese Kos-

ien werO"n tiber Oie Jahresrechnung abgewickelt und sind nicht Gegenstand des vorlie-

genden Antrags.

Der Mietvertrag mit der Alters- und Pflegeheim Länzerthus AG musste - zur sicherung des

4ngäbots - ueieits im Dezemb er 2023 äbgeschlossen werden. Das Mietverhältnis gemäss

V"ir.g beginnt am 1. Ju1 2024 und wäre - sollte dem vorliegenden Antrag nicht zuge-

stimmt werden - unter Berücksichtigung einer Mindestmietdauer von 12 Monaten erstmals

per 30, Juni 2025 kündbar.

Die Diskussion zu diesem Traktandum wird nicht benützt'

Antrag

Für den Betrieb einer zusätzlichen Kindergartenabteilung in den Räumlichkeiten des Alters-

und enegetreims Länzerthus ab Schuljahresbeginn 2024125 und für die damit verbundenen
janiri"rr üiederkenrende Kosten von Fr. 40'000 (Preisstand Juni 20241sei ein Verpflich-

tungskredit zu genehmigen'

Abstimmungsergebnis:

Dem gemeinderätlichen Antrag wird ohne Gegenstimme zugestimmt.
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7. Genehmigung Gemeindevertrag und einmaligen lnvestitionsbeitrag betreffend
die Führung der Regionalen Oberstufe Möriken-Wildegg.

Ausgangslage
Seit Jahzehnten ist die Gemeinde Möriken-Wildegg mit der Schulanlage Hellmatt in
Wildegg Oberstufenstandort (seit 1974 inklusive Bezirksschule). Alle Schülerinnen und
Schüler aus Brunegg und Holderbank besuchen bereits heute die Oberstufe in Wildegg.
Zudem besuchen die Bezirksschülerinnen und -schüler aus Niederlenz die Bezirksschule
in Wildegg. Die Niederlenzer Sekundar- und Realschülerinnen und -schüler bleiben am
Oberstufenstandort Niederlenz.
Die Gemeinde Rupperswil gehört aktuell zu den Schulkreisen Lenzburg und Möriken-
Wildegg. Die Schülerinnen und Schüler aus Rupperswil können aktuell frei wählen, wo sie
ihre Bezirksschulzeit absolvieren wollen. ln den letzten Jahren besuchte eine Mehrheit den
Standort Lenzburg. Aufgrund von Platzproblemen der Regionalschule Lenzburg haben sich
die drei Gemeinden Rupperswil, Möriken-Wildegg und Lenzburg darauf geeinigt, dass die
Bezirksschulkreise dahingehend angepasst werden, dass ab dem Schuljahr 2Q26127 (pro
Jahrgang einlaufend) sämtliche Bezirksschülerinnen und -schüler aus Rupperswil die
Bezirksschule in Wildegg besuchen. Dieser Entscheid wurde durch den Regionalplanungs-
verband ,,Lebensraum Lenzburg Seetal" begleitet und erfolgte in Rücksprache mit der
Abteilung Volksschule des kantonalen Departements Bildung, Kultur und Sport. Die
Sekundar- und Realschülerinnen und -schlller besuchen weiterhin die Kreisschule Lotten
in Rupperswil, Schafisheim oder Hunzenschwil. Die Bezirksschule in Schinznach muss auf-
grund gesetzlicher Vorgaben, wonach die geforderten Mindestschülerzahlen künftig nicht
mehr erreicht werden können, geschlossen werden. Die Bezirksschülerinnen und Bezirks-
schüler aus dem Schenkenbergertal (Auenstein, Schinznach, Thalheim, Veltheim) sollen
deshalb auf deren Wunsch ab dem Schuljahr 2028129 in Wildegg unterrichtet werden. Die
Real- und Sekundarschülerinnen und -schüler besuchen den Schulunterricht weiterhin in
Veltheim.

Derzeit besuchen knapp 300 Schülerinnen und Schüler die Oberstufe in Möriken-Wildegg.
Der Schulraum in der Oberstufenanlage Hellmatt in Wildegg ist allerdings seit Längerem
knapp und genügt den neuen Anforderungen aus dem Lehrplan2l nicht mehr, weshalb eine
Enrueiterung und Anpassung der lnfrastruktur geplant ist. Aufgrund des Bevölkerungs-
wachstums in Möriken-Wildegg und Niederlenz sowie der Erweiterung um die Bezirksschü-
lerinnen und -schüler aus Rupperswil, Auenstein, Schinznach, Thalheim und Veltheim sol-
len künftig knapp 500 Oberstufenschülerinnen und -schüler in Wildegg unterrichtet werden.
Für die Regelung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen diesen neun Gemein-
den im Bereich der Oberstufe wurde ein Gemeindevertrag verhandelt und ausgearbeitet.

Projektschritte und U msetzun g
An einer Startveranstaltung am 28.06,2023 wurden mit allen neun beteiligten Gemeinden
die zu behandelnden Themenbereiche entwickelt und wie folgt festgehalten:
r lnfrastruktur, Gebäude
* Schulweg
r Aussenstandorte
r Schulbetrieb
r Finanzen
r Standortgunst
r Schulorganisation/Mitsprache
r Weitere zu klärende Vertragskonditionen

Danach befasste sich eine Arbeitsgruppe an sechs Sitzungen von August 2023 bis Februar
2O24 mit diesen Themen und hielt das Resultat im jetzt vorliegenden Gemeindevertrag fest.
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ln der Arbeitsgruppe hatten folgende Mitglieder Einsitz:

' Reto Portä, demeindeammann Auenstein
. Peter Schmid, Gemeinderat Brunegg
. Sonja Gygli, Gemeinderätin Holderbank
. JeanineGlarner,GemeindeammannMöriken-Wildegg
. Rita Eigensatz, Gemeindeammann Niederlenz
. Mirjam Tinner, clmeinOeammann Rupperswil (bis 31 '12'2023), sowie Dave Schenker'

Gemeinderat Rupperswil (ab 01'01'2024)
. Stephan Burkart, Vizeammann Schinznach
. Nicäle Wernli, Gemeinderätin Thalheim
. Ulrich Salm, Gemeindeammann Veltheim

Die Anlagekosten setzen sich zusammen aus:

a) Oen iafrnicnen Abschreibungen auf den Netto-lnvestitionsausgaben

bi Oen jannichen kalkulatorischen Zinsen auf den Restbuchwerten

;i JÄr ralrutatorischen Landwertabgeltung (im Sinne eines marktübtichen Baurechtszin-

ses)

situativ und themenbezogen wurden Gemeindeschreiber, Finanzfachreute und schulleitun-

ö"Ä uäigärogen. oerFr;ess wurde durch BDO AG moderiert und begleitet'

Vertragsinhalt
lm Folgenden werden die wichtigsten Vertragsinhalte.wiedergegeben. Der vollständige ver-

i;;ö kffi ;ri O"t Wenäite,Oer öemeinde Rüpperswil bei den Unterlagen zum Traktandum

heruntergeladen werden.

Grundlage und Zweck
Die beteiligten Cemeinden Auenstein, Brunegg, Holler.|ank,-Möriken-Wildegg' Niederlenz'

Rupperswil, scninzriäcrr,'rnätneim, veltheirn'-ünd Möriken-wildegg schliessen einen Ver-

trag über die Führunj aer ooerstufe sowie die Aufnahme von oberstufenschülerinnen und

-schülern ab. Nicht B'eitandteil dieses Vertrags ist die Primarstufe inkl. Kindergarten sowie

die Musikschule.
Ä"-pörtä o"s Schulwegs und des Transports regeln die Parteien je nach lnteressenlage

bilateral und ausseirr"jü Jer Vertrags, Öie umsätzung und Sicherung der schulwege ist

grundsätzlich Sache der Standortgemeinde'

Organisation
Sitz- und Trägergemeinde der Regionalen Oberstufe ist die Einwohnergemeinde Möriken-

Wildegg. Die Sitzgemeinde ist insbesondere zuständig für die strategische und operative

furrruiö der Obeistufe inkl. Rechnungsführung und personelle Belange. Sie fördert eine

f onstruiftive u nd kooperative Zu sam män arbeit m it alle n Vertragsgemeinden

Fü. oi" aktive und frühzeitige Entgegennahme und Prüfung der Bedürfnisse der Vertrags-

;;*;;j"|, für die Behandtung von- grundsätzlichen Fragen des schulbetriebs sowie als

Äustaus"nplattform *irJ 
"in 

stiategisirrer Führungsausschuss gebildet.. Dieser setzt sich

,r. i. Äinär delegierten Mitglied des Gemeinderats der Vertragsgemeinden zusammen,

sofein ein lnvestitionsbeitrag geleistet wurde'
Neost Oem strategischen Führungsausschuss wird angestrebt, die Gesamtschulleitung per-

,o*ttund organiiatoriscfr zu stäiken. Die Vorzüge und Herausforderungen der Regionalen

öoJrstute reähtfertig"n es, Schulleitung und Schulverwaltung weiter zu professionalisieren'

Schulgeld
Die Gämeinde Möriken-Wildegg erhebt von den Vertragsgemeinden ein jährliches Schul-

g"i6 p. Schülerin bzw. pro Sö6Uter. Das Schulgeld setzt sich aus einem Anlage- und Be-

iriensrostenanteil rur"rr"n, der anhand des äffektiven buchhalterischen Aufwands und

Ertrags ermittelt wird. Es wird ein einheitliches Schulgeld für die Oberstufe (Real-, Se-

kundar- und Bezirksschule) festgelegt'
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Der Anlagekostenanteil des Hauptstandortes Möriken-Wildegg sowie der Aussenstandorte
(derzeit Veltheim) wird um den Standortgunstabzug von 10 % vermindert.
Die Betriebskosten setzen sich zusammen aus dem Aufwand und dem Ertrag für die obli-
gatorischen und fakultativen Angebote der Volksschule gemäss Schulgesetzgebung, ins-
besondere für die schulanlagen, den schulbetrieb und die schulverwaltung.
Bezüglich Kalkulationsmethoden und Begriffsdefinitionen findet die kantonale Verordnung
über das Schulgeld in der Volksschule Anwendung. Die Schulgeldverordnung befindet sich
aktuell in einer Totalrevision. Das favorisierte Modell sieht vor, auf die effektiven buchhal-
terischen Aufwendungen und Erträge als Berechnungsgrundlage abzustellen. Die lnkratts-
etzung ist auf den 1. Januar 2026 geplant.

Betriebliche Bestimmungen
Der betriebliche Hauptstandort der Oberstufe befindet sich in Möriken-Wildegg in der Schul-
anlage Hellmatt in Wildegg. Am Hauptstandort werden alle Oberstufentypen angeboten.
Die Sekundar- und Realschule in Veltheim wird zeitgleich mit der Aufhebung der Bezirks-
schule in Schinznach als Aussenstandort definiert. Weitere Aussenstandorte sind möglich,
sofern diese aus betrieblichen oder finanziellen Gründen sinnvoll sind.
Aussenstandorte werden organisatorisch und finanziell in den Schulbetrieb integriert. Die
Schulanlagen inkl. Mobiliar und Einrichtungen derAussenstandorte verbleiben im Eigentum
der jeweiligen Gemeinde, welche für den ordentlichen Unterhalt der lnfrastruktur zuständig
ist.
Eine lntegration des Oberstufenstandorts Niederlenz wurde diskutiert, steht aber momen-
tan nicht zur Diskussion. Die Oberstufe Niederlenz bleibt somit betrieblich, organisatorisch
und finanziell der Gemeinde Niederlenz unterstellt.

Schlussbestimmungen
Vereine und Organisationen aus Gemeinden, welche lnvestitionsbeiträge geleistet haben,
erhalten ausserhalb der Schulzeit ein unentgeltliches Mitbenutzungsrecht an denjenigen
Mehrzweckanlagen, für welche I nvestitionsbeiträge geleistet wurden.
Der Beitritt von weiteren Gemeinden ist möglich, sofern sich die Schulgelder nicht erhöhen.
Der Vertrag ist erstmals kündbar nach Ablauf von 15 Jahren seit lnkrafttreten. Danach kann
der Vertrag mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren, jeweils auf Ende eines Schuljahres
gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der vorgängigen Zustimmung der Gemeindever-
sammlung der kündigenden Vertragspartei.
Der Vertrag tritt per 1. Januar 2025 in Kraft. Die bestehenden Verträge werden entspre-
chend aufgehoben bzw. angepasst.

Finanzierung des Oberstufenausbaus in Möriken-Wildegg
Aufgrund des Zuwachses von Schülerinnen und Schülern am Oberstufenstandort Wildegg
und der Tatsache, dass die heutige lnfrastruktur den Anforderungen des Lehrplans2l nicht
mehr genügt, muss die Gemeinde Möriken-Wildegg in den nächsten Jahren den Ausbau
von derzeit 13 auf 27 Oberstufenabteilungen und Nutzungsanpassungen an bestehenden
Gebäuden vornehmen. Dies bedeutet für Möriken-Wildegg den Bau eines zweiten Ober-
stufenschulhauses, die Sanierung des bestehenden Oberstufenschulhauses inkl. Schaf-
fung von Aufenthaltsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler, die Sanierung des
bestehenden Mehrzweckgebäudes, den Abbruch einer alten Turnhalle, den Neubau einer
3-fach Turnhalle sowie die Neugestaltung der Umgebung.

lnvestitionsbeiträge bzw. Risikozuschlag
Durch das Wachstum des Schulstandorts trägt die Standortgemeinde Möriken-Wildegg das
politische Risiko, die Verantwortung, die organisatorische Belastung und das finanzielle
Risiko. Die finanziellen Risiken können wie folgt zusammengefasst werden:
. Schülezahlschwankungen infolge demografischer Entwicklung (tiefere Schulgelder-

träge als prognostiziert)
. Schülerzahlschwankungen infolge Austritts einzelner Gemeinden aus dem Oberstufen-

standort

487



7. Juni2024

. Zinsänderungen (Fremdkapitalzinsen)

. Anderungen derSchulgeldverordnung

. Oberstufenreform

. ZusalzinvestitioÄen infolge Anderung der Anforderung an die Schulliegenschaften

. Zusalzinvestitionen infolge von Schäden

Für Möriken-wildegg ist es deshalb wichtig, dass sich.zur soliden Tragung die-Partnerge-

meinden mit einmalilen tnvestitionsbeiträgän an der Finanzierung des Oberstufenausbaus

beteiligen. Oie Oemäindän haben sich zuTolgenden Bestimmungen im Vertrag geeinigt:

Die partnergemeinaän beteiligen sich,a1 Oei nafte des plafonierten lnvestitionsvolumens

von Fr. 34 Mio. O"r"ätti"g-u; Fr, 34 Mio. basiert auf Kostenschätzungen un-d Annahmen

aus der Machbarkeiis.trd'i" der Gemeinde Möriken-Wildegg zur geplanten Schulraumer-

weiterung (Preisstand März 2023)'

Die Gemeinden leisten lnvestitionsbeiträge im umfang der Anzahl schülerinnen und schü-

ler, welche sie an Oieiegionale Oberstufä Möriken-Wildegg schicken werden' Um die Prog-

nosewerte autgrunJoeiljnschärfe nicht überzubewerten' wurde der Durchschnitt der heu-

tigen (lST-Werte ZbZa) und kUnftigen- (Prognosewerte 2028-36) Zahlen als Grundlage

öänorr"n. Die tnvestiiionsbeitragJle Gemeinde lauten demnach wie folgt:

Möriken-Wildegg

Brunegg

Holderbank

Rupperswil
Niederlenz

Auenstein

Veltheim

Schinznach

Thatheim
Total

152

36

36

84
EE

45

50

80

34

177.7

33.5

44.6

78.3

72.2

54.1

s0.2

90.1

40.9

1'64.85

34.75

40.3

81,15

63.6

49.55

50.1

85.05

37.45

50%
4 o/o

5 o/o

9%
7 o/o

6 o/o

6 olo

10 o/o

4 o/o

cHF 17'000'000

cHF 1'340'000

cHF 1',550'000

cHF 3'120'000
cHF 2'450'000
cHF 1',900'000

cHF 1'930'000

cHF 3'270'000

cHF 1'.440'000

572 641.6 606.8 CHF 34',000',000 1A0%

Die Gemeinden aktivieren den lnvestitionsbeitrag in ihrer eigenen Gemeinderechnung und

erhalten auf der jahrliJhen Schulgeldrechnung der G,emeinde Möriken-Wildegg eine Gut-

,.nrirt in Form där jährlichen Absihreibungen (auf 35 Jahre) sowie der jährlichen kalkula-

torischen Zinsen.

Die Gemeinde Möriken-Wildegg berechnet für das Schuljahr 2028129 ein Schulgeld von

Fr. SZOO.OO pro Schülerin Uzw. Scfrüler. Für die Vertragsgemeinden würde dies folgende

Schulgelclrechnung für das Schuljahr ?0?8129 bedeuten:

Brunegg

Holderbank

Rupperswil

Niederlenz

Auenstein

Veltheim

Schinznach

Thalheim

336'200
254',200

565'800
e06'800
467'400

328'000

754'40A
278'800

38'286

44'286

89'143
70'000
54'286
55'143
g3'429

41'143

20'100

23'254
46'800

36'750
28'500
28',950

49'050
21'600

277'814
180'664

: 329'857
500'050

384'614

243'907

6111e21

216',057

255'000 2'850'886Total 438 3'591',600 485'714
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Weiter erhalten Gemeinden, welche den definierten lnvestitionsbeitrag gemäss Tabelle
leisten, ein Mitspracherecht mit Einsitz im strategischen Führungsausschuss sowie ein Mit-
nutzungsrecht auf den gemeinsam finanzierten Mehrzweckanlagen.
Gemeinden, welche keine oder geringere als die definierten lnvestitionsbeiträge leisten,
bezahlen auf ihrem Anlagekostenanteil einen Risikozuschlag von 10 %. Darauf würde für
die Vertragsgemeinden folgende Schulgeldrechnung für das Schuljahr 202812029 resul-
tieren:

Brunegg

Holderbank

Rupperswil

Niederlenz

Auenstein

Veltheim

Schinznach

0

0

0

0

0

0

0
0

41

31

69

74

57

40

92

34

348'500
263'500
596',500

629'000
484',500

340'000
782',000

299',000

348'500
263'500
586',500

629'000
484'500
340'000
782'000
289'000Thalh erm

Total 438 3',723',000 o 3',723'000

- inkl. Risikozuschlag von CHF 300.00

Die lnvestitionsbeiträge werden je zu einem Drittel in den Jahren 2026,2027 und 2028 fällig
und sind in der Finanzplanung der Gemeinden berücksichtigt.

Zusammenfassung
Die Regionale Oberstufe Möriken-Wildegg ermöglicht es allen beteiligten Gemeinden, eine
zukunftsfähige, pädagogisch wertvolle Oberstufe mit gut ausgestatteten Schulräumlichkei-
ten zu nutzen sowie attraktive Arbeitsplätze und moderne Arbeitsbedingungen für Schullei-
tungen und Lehrpersonen zu schaffen.
Es werden zeitgemässe Schulzentren mit einem breiteren Bildungsangebot und Aktivitäten
entstehen, die den Bedürfnissen einer vielfältigen Schülerschaft gerecht werden. Dies wird
dazu beitragen, Bildungschancen zu verbessern und Talente zu fördern.
Alle beteiligten Gemeinden investieren damit in die Jugend, in attraktive Arbeitsplätze und
somit in die Zukunft der gemeinsamen Oberstufe und unserer Gesellschaft,
Nicht zuletzt werden die Vereine von erweiterten Nutzungsmöglichkeiten für den Vereins-,
Trainings- und Spielbetrieb profitieren.
Die Finanzierung wäre für Möriken-Wildegg alleine nicht zu stemmen. Mit der jetzt vorlie-
genden Lösung wird eine faire, partnerschaftliche und solidarische Finanzierung der not-
wendigen Schulraumenrveiterung ermöglicht. Alle beteiligten Gemeinderäte haben sich des-
halb entschieden, der Gemeindeversammlung im Juni 2024 sowohl den Gemeindevertrag
wie auch den jeweiligen lnvestitionsbeitrag an Möriken-Wildegg zur Genehmigung zu be-
antragen. Eine Zustimmung aller Gemeinden zu diesem Schulvertrag und den lnvestitions-
beiträgen hätte im Sinne der interkommunalen Zusammenarbeit kantonsweiten Pioniercha-
rakter.

Diskussion

Herr r äussert Zweifel bezüglich der abnehmenden Schülerzahlen der Bezirksschule,
insbesondere da in Rupperswil viel gebaut werde. Die Gemeinde Rupperswil verfügt derzeit
über die Kreisschule Lotten, welche die Real- und Sekundarstufe umfasst. Da Lenzburg
keinen Platz mehr für Rupperswiler Bezirksschüler hat, sollen diese künftig nach Wildegg
wechseln. Herr Wildi beantragt daher, den dafür beantragten lnvestitionsbeitrag nicht zu
zahlen und das Geld stattdessen in die Schulraumplanung von Rupperswilzu investieren.
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Besonders kritisch sieht er die 35-jährige vertragliche Bindung ohle Ausstiegsmöglichkeit'

Dies würde bestimmt auch Auswirkungen auf dän Steuerfuss der Gemeinde Rupperswil

[.6"n. Der gemeinderätliche Antrag 2 sei abzulehnen'

Daveschenker,RessortvorsteherBildungundJugendj-dllktfi]rseineAnmer-
kungen, weist jedocn Oarauf hin, dass derVertrag nicht für.35 Jahre fixiert sei, sondern eine

Mindesflaufzeit von t s janren habe. Ein vozeitiler Ausstieg. hätte allerdings den Nachteil,

dass der finanzielle vorteir der über 3s Jahre vertäitten Amortisationskosten, die vom schul-

geld abgezogen werden könnten, verloren ginge'

Zudem habe der lnvestitionsbeitrag t<eine-Oiäften Auswirkungen auf die^Rechnung der

Gemeinde nupperswit. Oi"."t werJe in der Rechnung aktiviert und über 35 Jahre abge-

schrieben. Sollte dei lnvestitionsbeitrag nicht geleistei werden, würde das Schulgeld ent-

.precfr"nO höher ausfatten, was letztlich zu ahntich hohen Kosten führen würde'

Frau . beantragt, es solle geprüft werden, ob die Bezirksschule in die Kreisschule

Lotten integriert w"riän kann. Diei würde mindestens sechs Abteilungen der Bp,zirksschule

erfordern. oatur müs"t" Oi" Gemeinde Schafisheim einbezogen werden. Sollte auch

Hunzenschwil seine Bezirksschillerinnen und Bezirksschüler in die Kreisschule integrieren,

*är"n ausreichend Schüler vorhanden, um das Vorhaben zu realisieren.

Dave Schenker, Ressortvorsteher, dankt 'für ihre Ausserung und ihren An-

träg. H.rr Scnenker wÄist darauf hin, dass es bereits eine Bezirksschule in Lenzburg sowie

einen Bezirksschulstandort in Möriken-Wildegg gäbe, die zusätzlichen Schulraum schatfen

würden - unabhängiö J"uon, ob Rupperswildaian beteiligt ist. Aus diesem Grund komme

die Errichtung eines"weiteren Bezii(sschutstandortes in Rupperswil tendenziell nicht in

Fräg", Oa in OTer Umgebung bereits ausreichend Standorte vorhanden sind'

Herr äussert seine anfänglichen Bedenken zum Gemeindevertrag, weshalb er die-

,.Ä'g"n"rrtens gelesen, geprüft=und die Schulgelder berechnet habe. lnsgesamt bewertet

äi oä" vertrag in-seiner altuetlen Form als gut. wanrend der Diskussion und den Ausfüh-

;;G^ zum T-raktandum seien in ihm jedoch noch einige wichtige Überlegungen aufgekom-

,"ä. Zrrn einen stehe unter anderem auch im Vertrag, dassRupperswil sich an zukünftigen

inuärtition"n beteiligen müsse, sollte dies wegen höheren Schülerzahlen oder kantonalen

Ärtrrgä" erfordedici sein. Rupperswil müsse älle lnvestitionen über 2 Mio. Franken bezah-

ien, u"nabnangig von der eigenen Schülezahl. Zudem werde häufig betont, dass Eile gebo-

ten'sei uno nia-n schnell ei-ne Lösung finden müsse, was jedoch nicht stimme. Rupperswil

hab bis zum 31 .12.2025 Zeit, dem Vertrag zu unveränderten Bedingungen zuzustimmen

oder ihn abzulehnen. Es würde bis zu dieslm Termin genug Zeit verbleiben, um Alternati-

ven zu prüfen. Er sei sich auch nicht sicher, auf welchen Abklärungen die Aussage basiere,

Oa"s nlpperswil aus Sicht des Kantons keinen Bezirksschulstandort eröffnen könnte. Sei-

nes Eraihtens bestehe die Möglichkeit, nebst Lenzburg und Möriken-wildegg in Rupperswil

einen dritten Bez-Standort - unter Einbezug der Schüler aus Hunzenschwil und Schafis-

heim - zu eröffnen,
i"r1. stellt daher den Antrag, das Geschäft heute abzulehnen und zurückzuziehen'

um bis jur nächsten Gemeindeversammlung alternative Lösungen - etwa die lntegration

einer Bezirksschule in die Kreisschule Lotten oder der Anschluss an eine andere beste-

hende Bezirksschule - auszuarbeiten.

Dave Schenker, Ressortvorsteher, bedankt sich bei für seine Ausserung und

r"in"n Antrag. Er betont erneut, dass es im Bezirk Lenzburg bereits genügend Bezirks-

schulstandorti gibt und er es für unwahrscheinlich hält, dass der Kanton einem weiteren

Standort in Rupperswilzustimmen wilrde. Zur Frage, warum keine Gespräche mit anderen

öemeinOen gdfiinrt wurden, erklärt er: Gemäss der Schulgesetzgebung müssen Bezirks-

schulstandor{e innerhalb der Region in Absprache mit dem zuständigen Regionalverband
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festgelegt werden. Für Rupperswil sei der Regionalverband Lenzburg Seetal zuständig.
Eine Zusammenarbeit mit Aarau, das ausserhalb dieses Perimeters liegt, wäre daher eher
unwahrscheinlich.

Fral möchte eine positive Anmerkung zum Traktandum machen. Sie vergleicht den
lnvestitionsbeitrag mit einem Autoleasing. Heutzutage kann man ein Auto ohne Anzahlung
erwerben, muss dafür aber hohe Zinsen zahlen. Alternativ kann man eine Anzahlung leis-
ten, was die Zinsen reduziert. Letztlich muss das Auto jedoch in beiden Fällen vollständig
abbezahlt werden. Genauso verhält es sich mit dem Schulraum in Möriken-Wildegg. Wenn
wir den lnvestitionsbeitrag jetzt leisten, entfällt der Risikozuschlag von 10 %, und wir sparen
langfristig. Daher stellt Frau den Antrag, das Traktandum in der vorliegenden Form
zu genehmigen.

Daniel Marti, Gemeindeammann, dankt Frau ur ihre Erläuterungen.

Ergänzungen
Daniel Marti verweist auf seine Ausführungen im Rahmen der lnformationsveranstaltung,
wonach derzeit keine Gemeinde entlang der Al schulpflichtige Kinder suchen würde. Es
sei im Gegenteil so, dass alle Gemeinden mit mangelndem Schulraum kämpfen würden. ln
der Anfangsphase dieses Projekts seien zwar Alternativen geprüft worden, jedoch sei man
meist auf verschlossene Türen gestossen, da alle Gemeinden ähnliche Herausforderungen
haben. Auch in der Kreisschule Lotten sei die Lage nicht besser, da nun das letzte Reser-
vezimmer genutzt werde. ln absehbarer Zeit werden daher auch auf der Real- und Sekun-
darstufe ähnliche Überlegungen wie auf der Bezirksschulstufe notwendig sein.

Herr Marti betont, dass bereits ähnliche Gedankengänge und Prüfungen, wie sie in der
Diskussion erwähnt wurden, stattgefunden haben und die nun vorliegende Variante die
beste Lösung darstelle. Ein gemeinsamer Bezirksstandort in Rupperswil wäre frühestens
als Vision in etwa 20 Jahren denkbar. Bis dahin werde sich die gesamte Situation jedoch
wieder verändert haben, und es werde nötig sein, die regionale Schulraumsituation neu zu
bewerten und entsprechende Entscheidungen zu treffen.

Anträge

Rückweisunssantrao
Die Gemeinde Rupperswil prüft als Alternative zum geplanten Bezirksschulstandort Möri-
ken-Wildegg die Führung einer Oberstufe mit allen Stufen der Real-, Sekundar- und Be-
zirksschule in der Kreisschule Lotten.

r4ntraq 1 .dpq, Qemejnd.qHlg$

Der Gemeindevertrag zwischen den Einwohnergemeinden Auenstein, Brunegg, Holder-
bank, Niederlenz, Rupperswil, Schinznach, Thalheim, Veltheim und Möriken-Wildegg
betreffend die Führung der Regionalen Oberstufe Möriken-Wildegg seizu genehmigen.

Anlraq" 2 des Qq!0einderpteq
Es sei ein lnvestitionsbeitrag an die Gemeinde Möriken-Wildegg von Fr. 3'120'000.00 zu
genehmigen.

Abstim m ungsergebnisse :

Rückweisungsantrag Ja 28 Nein 112
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Antrag 1 des Gemeinderates

Antrag 2 des Gemeinderates

Ja 131

Ja 13'1

Nein 7

Nein 8

g. venarattungsentwicklung 2026 - Paket 2 (Anpassung stellenplan für Primarschule

und Gemeindeverwaltung)

Einleitung
Die Einwohnergemeindeversammrung vom 9. Juni 2023 hatte einer Aufstockung des stel-

lenplans um insgesamt 200 stellenprozente und der Bereitstellung einer Projektsumme von

Fr. g5,000.00 für die Ent*i"r.ung ber Führungs- und der Verwaltungsebene zugestimmt'

Die auf EmpfehlungÄr O"i Firma-gOO AG basiärenden und im Zusammenhang mit diesem

Entscheid geplanten Schritte und Massnahmen konnten in den vergangenen Monaten im

Rahmen ei-nes ersten Pakets wie folgt umgesetzt werden:

a) Die bisher in personalunion geführten Funktionen des Gemeindeschreibers und des

Geschäftsleiters wurden getrännt und für die Übernahme der Funktion des Geschäfts-

leiters eine neue Vollzeititelle geschaffen. Der im Rahmen eines extern moderierten

prozesses ,ng".t"ltt" Geschäfisleiter in der Person von Herrn Roger Bühler hat seine

Stelle am 1. Mai2024 angetreten'
b) 2u, f.r.onetten GÄtarküng der Bauverwaltung wurde eine neue 60 %-stelle geschaf-

fen. Der als stellvertretende-r Bereichs- und Ab{eilungsleiter angestellte neue Mitarbei-

ter hat seine Stelle am 1. April 2024 angetreten'

c) Di" .r,. Enlastunjdär nnteitung Finanzän und lnformatik temporär angestellte Teilzeit-

mitarbeiterin mit elnem 20 %-Pensum konnte per 1. Januar 2024 fest angestellt werden'

d) ör, F"rronrfregläränrvom.24. November 2017 wurde Ilberarbeitet und mit Zustim--' 
,rng der EinwJhnergemeindeversammlung vom 17. November 2023 in einer teilrevi-

diertän Fassung per 1. Januar 2024 tn Kraft gesetzt'

e) i, R.nr"n Oeö'strategieprozesses hat derbemeinderat zusammen mit dem Schul-

und dem Ver*äftungsk"adär Vision, Leitsätze und Schwerpunkte a_usgearbeitet. Ge-

stutzt auf diese neuän Grundlagen werden derzeit d1e Jahresziele 2025 ausgearbeitet

und die dafür benötigten finanziellen Mittel ins Budget 2025 aufgenommen.

0 ir pärt"rr" des Gerieindehauses wurde als bediente Erstanlaufstelle ein <One-Stop-'' 
Shop, eingericntet. Am Empfang werden in erster Linie einfache und wenig zeitauf-

wan'oige Diensfleistungen erbracht, Auskünfte über interne Zuständigkeiten erteilt oder

allgem--eine Fragen beäntwortet. Ziele dieses Empfangsschalters sind die raschere Be-

Jiäung der Krlndschaft mit einfachen Dienstleistungen und Auskünften, die bessere

Kundenlenkunö uno die Enflastung der Abteilungen. Das Angebot befindet sich bei

Redaktionsschluss dieser Erläuterungen noch in der Testphase.

g) Unter Beizug unter einer externen Fachfirma wurde das Projekt <Records Manage-

ment> als Giundstein für eine rein elektronische Dokumentenfilhrung und Archivierung

h)

-+

-)

gestartet.
üueroies wurden zahlreiche kleinere organisatorische, kulturelle und arbeitsmethodi-

sche Entwicklungsschritte umgesetzt.

Der für die vorenruähnten Entwicklungsschritte gewährte finanzielle Rahmenkredit von

Fr. 95'000 wurde bisher mit rund Fr. 60'000 beansprucht'

Die gewährte Stellenplanaufstockung um 200 % wurden mit 180 % beansprucht.

Wie bereits in der Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung vom 9. Juni 2023 be-

schrieben sind ab 2024im Rähmen eines <zweiten Pakets> weitere im eingangs erwähnten

BDO-Bericht genannte Massnahmen zur Umsetzung geplant. Dazu gehören auch Anpas-

rrng"n am S[ellenplan firr die Primarschule und für die Gemeindeverwaltung. Das zweite

Paket wird wie folgt gegliedert:
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A) Erhöhung Stellenplan für Schulverwaltung und Schulsozialarbeit

Elho.hunq $tellenplan flr $chulverwaltuns um 50 %
Die Schulvenrvaltungen an Aargauischen Schulen übernehmen zur Unterstützung und Ent-
lastung der Schulleitungen unterschiedlichste administrative und organisatorische Aufga-
ben im operativen Schulbetrieb und sind diesbezüglich in gewisser Weise vergleichbar mit
den Gemeindekanzleien der Aargauischen Gemeinden, welche ihrerseits eng mit dem Ge-
meinderat zusammenarbeiten. Konkret obliegen den Schulverwaltungen Aufgaben im Be-
reich

der Personalführung (Personaladministration und -rekrutierung Lehrpersonen, Pen-
senplanung),
der Schülerlnnenadministration (Ein- und Austritte, Statistiken, Klassenzuteilungen,
Doss ierfüh ru ng, Fü hru ng der S chu lverwaltungssoftware),
der Finanzen (Unterstützung bei Budgetierung, Rechnungskontrolle, Ausrichtung von
Entschädigungen),
der Gesundheit (Administration Schulzahnpflege, ärztliche Untersuchungen, lmpfun-
gen, Lausbekämpfung),
der lnformatik,
der Raumverwaltung,
der Protokollführung,
der allgemeinen administrativen Arbeiten (Telefon- und Schalterdienst, Redaktion von
Vorlagen, Formularen, Reglementen etc.).

Für die Bemessung des erforderlichen Personalbestands für die Schulverwaltung empfiehlt
der Verband Schulverwaltungen Aargau/Solothurn (SCASO) folgende Bemessung:

1 Stellenprozent pro 4 Schülerinnen
0.5 Stellenprozente pro Vollzeitäquivalente

Eine Anwendung dieses Schlüssels würde in Rupperswil (550 Schülerinnen und Schüler
sowie 41.5 Vollzeitäquivalente) einem Personalbestand von 158 o/o entsprechen.

Die in Rupperswilerstmals im Dezember 1993 bewilligte Stelle einer Schulverwaltung (da-
mals rroch Schulsekretariat) umfasste damals ein Pensum von 300 Stunden pro Jahr. Der
Arbeitsanfall und das damit verbundene Pensum hat sich im Laufe der Jahre stetig und bis
zum aktuellen Bestand von 70 Stellenprozenten erhöht. Dieses Pensum liegt aber sehr
deutlich unter den Richtwerten des Verbands. Trotz der sehr versierten und effizienten Stel-
leninhaberin und trotz dem von ihr geleisteten Überstunden können viele der vorerwähnten
Aufgaben heute gar nicht oder nur teilweise durch die Schulverwaltung abgedeckt werden,
weshalb eine Erhöhung des Pensums - nicht zuletzt aufgrund des stetigen Bevölkerungs-
und Schülerwachstums - unausweichlich geworden ist.

Aus $icht des Gemeinderates ist eine Angleichung an die Empfehlung des Verbands Schul-
veruraltungen Aargau/Solothurn (SCASO) zwingend nötig. Diese muss aber auf eine Erhö-
hung von 50 auf neu 120 Stellenprozente beschränkt werden. Der Gemeinderat ist über-
zeugt, mit dieserAnpassung eine wirksame Entlastung für die Schulverwaltung zu schaffen.

Erhöhung St$Ileürlan fiif $chulsozialarbeit um 30 %
Die Schulsozialarbeit an der Primarschule Rupperswil wurde ursprünglich mit Beschluss
der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2013 und per Schuljahresbeginn
2AMl15 mit einem 60 %-Pensum eingeführt. Bewilligt worden war im Hinblick auf einen
späteren Anstieg der Schülezahlen ein Pensum von maximal TA o/o. Dieses Pensum wird
seit 1. Januar 2022 ausgeschöpft.

Das heutige Pensum ermöglicht es der Schulsozialarbeit lediglich, ein bescheidenes Ba-
sisangebot sicherzustellen, ln Anbetracht der zunehmenden Schülerzahl und des wachsen-
den Sedarfs an präventiven Massnahmen innerhalb unserer Schulen ist eine Erhöhung der
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stellenprozente in der schulsozialarbeit daher unerlässlich. Auf diese weise wäre sicher-

zustellen, dass den scntirerinnen und schtrlern nicht nur eine qualitativ hochwertige Bildung

geboten, sondern .u"nän" umfassende Unterstützung für ihre persönliche Entwicklung

gewährleistet werden kann.

Die stetig steigende schülerzahl bringt eine vielzahl von Herausforderungen mit sich' da-

runter eine erhöhte vLrrariaer Bedurf-nisse und probreme, mit denen die schülerinnen und

schüler konfrontieü 
"ino. 

urn diesen Herausforderungen gerecht und fri]hzeitig präventiv

tätig werden zu ronriänl tu.t die Schulsozialarbeit über entsprechende personelle Res-

,o,.ir""n verftigen. f..tur so kann sichergestellt werden, dass jedes Kind die Unterstützung

erhält, die es benöt'rfi ü* i"lr volles-potenzial entfalten und erfolgreich am schulischen

Leben teilnehmen zu können'

Darüber hinaus ist die Prävention von entscheidender Bedeutung, um langfristig positive

ü"iänJ"rrngen zu o"*irrän ,nd negative Entwicklungen zu verhindern. lndem der Fokus

auf präventive vlassnaffi; Jebgt ürird, können nich[ nur individuelle Probleme frühzeitig

erkannt und angeganöän *"ä"nl sondern auch das gesamte schulklima nachhaltig ver-

bessert werden.

Bezüglich der - abhängig von den jewelligen personellen R-essourcen - möglichen Ange-

Uotssiuten der Schulsoiiälarbeit wird auf nachstehende Grafik verwiesen:

7. Juni2024

t00tr

Die schen Veränderungen im Strommarkt stellen insbesondere die kleinen Energie-

versorgungsu nternehmungen vor enorme Herausforderunge n, die oft nur mit erheblichem

Mehraufwand bewältigt werden können. Diese Veränderungen erfordern eine kontinuierli-

che Anpassung der internen Prozesse, um den gesetzlichen Anforderungen weiterhin

entsprechen und gleichzeitig effizient und zukunftsorientiert agie ren zu können, ln Anbe-

tracht diese r Entwicklung haben die Technischen Betriebe eingehend die aktuellen Arbeits-

abläufe, die sich verändernden Rahmenbedingungen und die damit verbundenen Heraus-

forderungen an die eigene Organ isation beurteilt. Dabeiwurde festgestellt, dass die perso-

nellen Ressourcen der Energieversorgung Rupperswil um eine Vollzeitstelle erhöht werden

müssen, um den anstehenden Herausforderungen angemessen zu begegnen und sicher-

zustellen, dass die regulatorischen Vorgaben weiterhin gewissenhaft erfüllt werden können.

Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle soll die Energieversorg ung Rupperswil stärken und

dabei unterstützen, die aktuellen sowie mittelfristigen Herausforderungen erfolgreich zu

bewältigen. Dies auch gestützt auf die im Jahr 2019 verabschiedete Energiestrategie des

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit einer Erhöhung des Stellenplans für die Schulso-

iiatarbeit um 30 % ein breit a-bgestirtztes und nachhaltiges Angebot inklusive Präventions-

arbeit sichergestellt werden kann'

B) Erhöhung stellenplan für Energieversorgung und Betreibungsamt
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Aufgaben und Ziele der zusätzlichen Stelle
lm R*hmen der neuen Stelle sollen schwergewichtig hoheitliche Aufgaben übernommen
und sichergestellt werden, dass die technischen Anforderungen eingehalten und gewissen-
haft erfüllt werden. Zu den Hauptaufgaben der Stelle gehören insbesondere das Prüfen von
lnstallationsanzeigen und von technischen Anschlussgesuchen sowie das Führen der Kon-
trolldateien. Die Stelle umfasst auch die Organisation von periodischen Kontrollen sowie
das überprüfen von Sicherheitsnachweisen. Darüber hinaus sind Stichproben durchzufüh-
ren und die Meldepflichten gegenüber Behörden und lnspektorat zu erfüllen,

Ebenfalls in den Bereich der Stelle fällt die Beurteilung von Anschlussgesuchen im Rahmen
des Saubewilligungsverfahrens im Allgemeinen und für Solaranlagen im Besonderen. Die
Ausführung von Schalthandlungen an Mittel- und Niederspannungsanlagen, die Beschaf-
fung von Herkunftsnachweisen, die Sicherstellung der Stromkennzeichnung und die Unter-
stütxung in der Zielnetzplanung gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet der neuen Stelle.

Begründung
Der administrative Aufwand für die Umsetzung hoheitlicher Kontrollen im Zusammenhang
mit Mieter- und Eigentümerwechseln sowie aufgrund von Neubauten nimmt kontinuierlich
zu. Aktuell wird dieser Aufwand durch den Einsatz externer Fachleute bewältigt. ln den
letzten zwei Jahren hat sich der Anteil dieser externen Unterstützung verdoppelt und liegt
nun bei etwa 20 %, Ebenfalls werden lnstallationsanzeigen sowie technische Anschluss-
gesuche für Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und E-Ladestationen durch externe
Fachkräfte geprüft und auf ihre technische Richtigkeit hin kontrolliert. Dieser Aufwand
entspricht einem Stellenpensum von 10 bis 15%.Die gesetzlich vorgeschriebenen Stich-
proben werden derzeit ebenfalls durch den externen Kontrolleur vorgenommen. Mit der ge-
planten Stellenennreiterung sollen die bisher externe übernommenen Aufgaben durch in-
terne Kräfte ltbernommen und dadurch die externen Kosten reduziert und ein effizienter
Wissensaustausch ermöglicht werden.

Die Delegation von weiteren Aufgaben, welche heute durch den Bereichsleiter übernom-
men werden, soll diesen zu Gunsten von Führungsaufgaben massgeblich und nachhaltig
entlasten. Zudem kann ein bedeutender Mehrwert für eine zukunftsorientierte Dienst-
leistung geschaffen und die Ettizienz verbessert werden.

Kosten
Die mit einer Stellenenryeiterung generierten zusätzlichen Lohnkosten sollen zu rund 60 %
durch den Rückzug der vorbeschriebenen externen Aufträge kompensiert werden. Die rest-
lichen Lohnkosten werden vollumfänglich durch den spezialfinanzierten Betrieb der Elektri-
zitätsversorgung übernommen.

f;rhQhu{rs $tgllenplan für Betrqibunssamt pm 40 %
Das Wachstum der Gemeinde und die Corona-Nachwirkungen haben im Jahr 2Q23 - im
Vergleich zum Vorjahr 2022 - zu einem spürbaren Anstieg der Fallzahlen im Betreibungs-
amt geführt:

Betreibungen

Pfändungsvollzüge

Rechtshilfe (Einvernahmen und Zustellungen von Betreibungsdokumente für auswär-
tige Betreibungsämter):

Publikationen im Amtsblatt SHABa
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ln den Fachkreisen gilt zudem die Faustregel, {rs9. Pto 199 stellenprozente jährlich 1'000

Betreibungen oewaüft werden kgn.1en, ol-ese Zahr bezieht sich ailerdings auf Verfahren,

welche sich mit etneä nättalen Zeitaufwand erledigen lassen. ln der Praxis ist die Anzahl

an komplexen, zeitaufwenoig"n Fällen jedoch stark-steigend- Ebenso bedeutet die rasant

gestiegene Anzahl an ienite-nten oder gar nicht kooperiJrenden Schuldnern mehr Zeitauf-

ürä.Jit'i Gespräche, Vonadungen, Pfändungen, Publikationen im Amtsblatt etc'

Die Einhaltung aller betreibungsrechüichen Fristen ist trotz der aktuell reduzierten Öff-

nungszeiten nur mit besonderJ grossem Einsatz mÖglich. Zeitweise, insbesondere näCh

ferien- oder krankheitsbedingten Abwesenheiten odeibeim Abbau von Überstunden kön-

nen diese Fristen nicht mehr eingehalten werden. Es ist somit festzustellen, dass eine frist-

gerechte Erledigunjoer öescnättsfäile mit dem aktuellen Personalbestand von 180 stel-

lenprozenten nicht mÄÄr mtigrich ist. Auch ist ein weiterer Anstieg der Fallzahlen2024 aut-

;;r;ü;r;irg"reinL; pieiöt"igerung für Mietzinse, Energiekosten, Gesundheitskosten'

Mehnrvertsteuer und N ahru njsmlteln Üei g leichbleibendem Lohn seh r wahrscheinlich'

Fazil'.
nufgiunO der vorliegenden Fakten ist der Bedarf für eine Pensenerhöhung offenkundig'

Eine solche ist auchäadurch vertretbar, dass die Gemeinde selbst in Bezug auf das lnkasso

ön St"u"rn und Geutrnren ein wichtiger Nutzniesser eines leistungsfähigen Betreibungs-

amts ist. Ebenfalls ist festzuhalten, dals das Betreibungsamt mit den im Jahr 2023 verein-

nahmten GebühreniünJgo % seines eigenen Aufiruands selbst finanziert hat' Es wird daher

äin" rr5onung des Stellenplans für das Betreibungsamt um 40 % beantragt'

c)ErhöhungStellenplanfürGemeindeverwaltungallgemein

lm Rahmen des zweiten Pakets für die Verwaltungsentwicklung hat der Gemeinderat be-

schlossen, auch für oiä atrgem"inen Bedürfnisse der Gemeindevennraltung eine zusätzliche

Teilzeitstelle mit einem F"].rur von 50 % zu schaffen. Der Bedarf für eine solche zusätzli-

che Stelle lässt sich wie folgt begründen:

1) lm Rahmen der Personalfluktuation dervergangenen 3 bis 5 Jahre mussten wieder-

holt externe und teure Stellvertretungen auf Mandatsbasis engagiert werden, da auf dem

freien Markt innert nützticher Frist weäer für die direkte Neubesetzung der vakanten Stellen

nÄ"n tUr entsprecnenOä-Üb"rgrngrlösungen geeignetes Personal zu finden war. Der Ge-

meinUerat geht d"uon aus, dals äntsprechende Vakanzen - diese kommen bei einer Ver-

;;[r;g in ä"r Grosse von Rupperswil immer wieder mal vor - mit Hilfe einer zusätzlichen

ieitieiimitarbeitenden intern äufgefangen werden könnten, soweit es sich nicht um eine

h;ü;"liitierte Stelle handett. Änderntatts könnte die betroffene Abteilung durch besagte

i.iri"it.it"rbeitenden zumindest im administrativen Bereich temporär entlastet werden.

2) Die Einwohnergemeindeversammlung vom 23. November 2023 hatte einerTeilrevi-

sion des personalregläments zugestimmt und diese per 1. Januar 2Q24 in Kraft gesetzt. lm

Rahmen dieser Revision und alJMassnahme zur Erhaltung bzw. steigerung der Arbeitge-

ber-Attraktivität wurden den 20- bis 40-jährigen Mitarbeitenden fünf zusätzliche Ferientage

und den 50- bis 60-jährigen Mitarbeiienden zwei zusätzliche Ferientage zugestanden'

überdies und in Anlehnung an die übergeordnete Gesetzgebung wurde, eine Verlängerung

des Mutterschaftsurlaub (inkl. Entschädigung) aufgrund eines Spitalaufenthaltes des Neu-

öäOor"n"n, ein bezahltei Vaterschafts-,-Adoptions- und Betreuungsurlaub sowie ein be-

Iahfter Urlaub für die Betreuung von Angehörigen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung

"inö"tür.trt. 
Die aufgrund der voistehenden Zugeständnisse entstehenden Absenzen sind

im Fersonalbestanä bisher nicht bertrcksichtigt worden. Auch hier könnte eine zusätzliche

Teilzeitstel le die erf orde rli che Entlastung schatfen.
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3) Auf Empfehlung der Firma BDO AG hatte der Gemeinderat entschieden, im Parterre
des Gemeindehauses einen <<One-Stop-Shop> zu schaffen. Dieser als Erstanlaufstelle die-
nende Empfangsschalterfür die Kundschaft, an welchem in erster Linie einfache und wenig
zeitaufwändige Dienstleistungen erbracht, Auskünfte über interne Zuständigkeiten erteilt
oder allgemeine Fragen beantwortet werden, wird abwechslungsweise durch Mitarbeitende
verschiedener Abteilungen betreut. Der Betrieb wurde Mitte Februar 2024 aufgenommen
und die Gemeindeverwaltung durfte bereits positive Rückmeldungen seitens der Kund-
schaft für diesen neuen Service entgegennehmen. Selbstverständlich ist der Betrieb dieses
Schalters personalintensiv und es ist aufgrund des aktuellen Personalbestands unumgäng-
lich, dass am Empfangsschalter auch Fachpersonal aus den Abteilungen eingesetzt wird,
welches während des Einsatzes in der eigenen Abteilung fehlt. Als Folge davon sind nicht
mehr immer alle Dienstleistungen in der jeweils betroffenen Abteilung erhältlich. Mit Hilfe
einer zusätzlichen Teilzeitkraft könnte auch hier eine spürbare Entlastung geschaffen wer-
den, indem der/die zusätzliche Mitarbeiter/in vermehrt den Empfangsschalter betreut und
so dem Fachpersonalermöglicht, qualifizierte Dienstleistungen innerhalb der Fachabteilung
zu erbringen. Für die allgemeinen Bedürfnisse der Gemeindeverwaltung wird daher eine
Erhohung des Stellenplans der Gemeindeverwaltung um 50 % beantragt.

D) Genehmigung Projektkosten fur Massnahmen der Venrualtungsentwicklung

Für die in den Jahren 2Q24 und 2025 (zweites Paket) geplanten Massnahmen der Venval-
tungsentwicklung wird folgender Kostenrahmen abgeschätzt:

Fr. 25'000

Hinweis zum Abstimmungsverfahren: Über die unter Traktandum I beschriebenen Anträge
wird in den vier Unteranträgen A) bis D) separat abgestimmt. Bevor überdieses Traktandum
abgestimmt wird, wird das Personal der Gemeindeverwaltung Rupperswil, sowie Ver-
wandte der Angestellten in den Ausstand gebeten.

Diskussion
_ SVP Rupperswil

Die SVP Rupperswil bedankt sich beim Gemeinderat für die geleisteten Bemühungen. Die
Vorlagen seien gut vorbereitet und klar präsentiert worden. Angesichts des starken Bevöl-
kerungswachstums und der gestiegenen Anforderungen sei es nachvollziehbar, dass eine
Stellenennreiterung notwendig ist. Allerdings geben die Lohnkosten von Fr. 260'000 bis
Fr. 280'000 zu denken, da es sich um wiederkehrende Ausgaben handelt. Die SVP

Weiterentwicklung Personal reglement.
ln Ergänzung der bereits bewilligten Teilrevision des Personalregle-
ments sollen die bisher in separaten Reglementen verankerten Aus-
führungsbestimmungen zur Erfassung der Arbeitszeit, zur Regelung
der Aus- und Weiterbildung, zu den Spesen- und Entschädigungszah-
lungen, etc. ausgearbeitet werden. Ebenfalls soll die bisherige Lohn-
skala analysiefi und die Einführung eines modularen Lohnsystems
geprüft.

Fr. 10'000 Das im Frühjahr 2024 gestartete Projekt <Records Management> soll
umgesetzt werden.

Fr. 15'000 Der Gemeinderat plant die Ausarbeitung eines Kommunikationskon-
zepts,

Fr. 15'000 Der Gemeinderat sieht vor, zusammen mit den Kadermitarbeitenden
Optimierungsworkshops durchzuführen und Prozessoptimierungen
von der Basis her zu entwickeln.

Fr. 20'000 lm Zusammenhang mit der Fokussierung des Gemeinderates auf die
strategischen Aufgaben und der Verwaltung auf die operativen Aufga-
ben soll das Geschäfts- und Kompetenzreglement umfassend revidiert
werden.

Fr. 85'000 Total qeschätzte Kosten
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Rupperswil möchte vom Gemeinderat erfahren, wie die künftige Personalentwicklung ein-

geschätzt unO umgesetziwärOen soll. Ej könne nicht sein, däss alle zwei bis drei Jahre

öiellenerhohungen auf der Traktandenliste stehen'

Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob durch eine optimierung der Prozessabläufe nicht

ebenfails verbesserung;n ;ä"rt-wäroen könnten, stäilenerhöhungen, die in verschiede-

nen Bereicnen zusaäääng"f"t.t werden, erscheinen zudem fragwürdig' Die.sVP Rup-

perswir unterstützt 
"inä 

e-*äiterung im Bereich der schurvenruartung, rehnt jedoch eine Auf-

itockung in der Schulsozialarbeit ab'

Kritik äussert die sVp auch an dem pauschalbetrag von Fr. 85'OOO für die Entwicklung der

Führungs- und Verwaftrng";n"ne. _Sig.ist 
der Ünäzeugung' dass bereits Vorlagen und

Konzepte zu Tnemen *i""rottunikation und Personalführung bei anderen Gemeinden

oder beim Kanton vorhanden sind. Diese könnten eingesehen, angflpässt und. umgesetzt

werden. Solche nrfg"bän sollten durch die GeschäftsEitung übernommen werden' Bei Be-

darf könnte für eine ?i."d prtrfung ein Fach- oder Rechtsexperte hinzugezogen werden'

Daher stellt die SVP Rupperswil zweiAnträge:
Ä;i;;gl, üu"r Ji" einiälnen Stellenerhöhingen soll separat und nicht zusammengefasst

abgestimmt werden'
Antrag 2: Der pauschalbeitrag von Fr. 85'000 für die Entwicklung der Führungs- und Ver-

*"iiüÄgr"näne sei aniuterrne-n. Die diesbezüglichen Aufgaben sollen der Geschäftsleitung

delegiert werden.

Daniel Marti bedankt sich bei für seine Erläuterungen und Anträge'.Die Frage

zur pensenentwicftung-*irO ri" folgt beantwortet: Aktuell ist das Massnahmepaket 3 noch

nicht vollstänois ausöä.ro"it"t undiowohl dieses als auch das Massnahmepaket 2 sollen

bis Februar 2025 
"uä"t.nrotsen 

werden. Es ist wahrscheinlich' dass auch dieses Paket

Stellenerhönungen tänhalten wird, allerdings voraussichtlich nicht in dem Umfang wie

aktuell. Die GemeinJe oecrt etwa 12 verschiädene Bereiche ab und obwohlviele Abteilun-

ö"" O"t"it" berücksichtigt wurden, sind noch nicht alle vollständig abgedeckt'

Ein Beispielist das Gemeindewerk, das seit etwa 20 Jahren auf eine Pensenerhöhung war-

t"t. ooro6 derzeit ieine oringende Notwendigkeit besteht, verdeutlicht dies, dass in eini-

gen Abteilung"n ."ii-tän!äm leine Anpassungen vorgenommen wurden, was oft zu stei-

genden externen rosten-tunrt. lm Rahmen uo,i Paket ä soll erneut eine umfassende Über-

prüfung aller Bereiche erfolgen'

Ein weiteres Thema ist die Lehrlingsausbildung. Einige Abteilungen haben bisher keine

Lernenden autgenommen, während-andere bereits zwei Lernende beschäftigen. Auch hier

könnte es Bedarf für einen Ausbau geben'

Zur Optimierung: Das ist auch ein grosses Anliegen unsererseits. Wir werden uns intensiv

im kommenden Jahr damit beschaftigen. Möglicherweise wird daraus ein weiteres Projekt

entstehen, das zwar Kosten verursacht, aber diese wären einmalig' Wir geherr davon aus,

dass wir durch diese lnvestitionen langfristige Vorteile erzielen können. Ein Beispiel dafür

irt O"t Records Management, von dem wir örwarten, dass es uns künftig ermöglicht, effizi-

enter und schneller zu arbeiten'

Anträge
Gemeinderat
AfffiEöCnplan der Schulvenrvaltung sei um 50 Stellenprozente und der Stellenplan der

Schulsoziaiarbeit um 30 Stellenprozente aufzustocken (Finanzierung aus laufenden

Mitteln der Einwohnergemeinde).
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B) Der Stellenplan der Energieversorgung Rupperswil sei um 100 Stellenprozente (Finan-
zierung aus laufenden Mitteln des spezialfinanzierten Betriebs) und der Stellenplan des
Betreibungsamts um 40 Stellenprozente (Finanzierung aus laufenden Mitteln der Ein-
wohnergemeinde) aufzustocken.

C) Der Stellenplan der Gemeindeverwaltung (allgemein) sei um 50 Stellenprozente (Finan-
zierung aus laufenden Mitteln der Einwohnergemeinde) aufzustocken.

D) Dem Gemeinderat sei für die Entwicklung der Führungs- und der Venrualtungsebene
(Paket 2) ein Betrag von Fr. 85'000.00 zur Verfügung zu stellen.

$VP*ßuppffswil
Uber die einzelnen Stellenerhöhungen soll separat und nicht zusammengefasst abge-
stimmt werden.

Abstimmungsergebnis:

Formeller Antrag (SVP Rupperswil) Ja 43 Nein 62

Antrag A Ja 110 Nein 4

Antrag B Ja 109 Nein 2

Antrag C Ja 86 Nein 22

Antrag D Ja 75 Nein 36

Alle vier Unteranträge wurden von der Gemeindeversammlung genehmigt,

9. Verschiedenes

Votum Herr Gemeindeammann Marti:

Peliionelles
Stellvertretend für eine Vielzahl an personellen Ein- und Austritten erwähnt der Vorsitzende
die per 30. Juni 2024 anstehende Pensionierung des langjährigen Werkhofmitarbeiters
Mareel Häsler und die per 1. April2024 erfolgte Wahl von Philip Wernli als Schulleiter der
Primarschule Rupperswil.

Anlässe
ln Bezug auf die im zweiten Halbjahr 2024 anstehenden Anlässe venryeist der Vorsitzende
auf die in der Präsentation aufgeführten Termine, welche am Tag nach der Gemeindever-
sammlung via Newsletter an alle Abonnenten desselben mitgeteilt würden und jeweils auch
auf der Gemeinde-Webseite einsehbar seien.

Rechnunq
Neu steht eBill zur Verfügung. Hier kann sich jeder registrieren, um die Rechnungen künftig
digital zu erhalten.

Neo rr lrvten-Bequftragter
Norbert Suter ist neu als Neophyten-Beauftragter der Gemeinde Rupperswil tätig.

Schu"lraumplanuno
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Der Vorsitzende informiert über die aktuellen Planungs- und Umsetzungsschritte im Bereich

der schurraumptanunf uno 0"1. kuz- bzw. mitterfrisiigen Bereitsteilung von schulraum. so

sei eine bauliche nnp""iirng im Kindergtrt"n not"iweg erfolgt und am heutigen Abend

äi" pi""ir"rign" KriOeigärtänabteilungiim Länzerthus bewilligt worden' Zudem habe im

Rahmen einer Reorg;.i;äiltäes sc[ulhauses erreicht, sodass zwei bis dreizusätzliche

Schulräume rrr V"#üunö jät"rlt werden können. Die bisherigen Klassenzimmer werden

neu intensiu"1 g"nutrl-rniO-Uitn"tige Sprachzimmer werden zu (normalem> Schulraum

,,ntunr,tioniert. [/Veitere Bestandteilö der Schulraumplanung_seien die Planung von neuen

Kindergartenabteilungen an der- Gartenstrasse und' eines Gemeindehausneubaus' dank

welchem letzilich auch das stapfenackerhaus wieder fiir schulische Nutzungen zugänglich

gemacht werden könne'

Auearbeitung Vision 20Q5+

Der Vorsitzende erwTfiiTdass im ersten Halbjahr 20_24 sowohl die Ftihrungsprozesse

ünlrprurt und überaGiteiworden seien ats auch eine Vision 2035+ und ein Zielfilhrungs-

öi*ärr'"i"geführt wuroe, dank welchem bereits heute die Ziele des Jahres 2025 bekannt

seien.

ZentrumsPlanung
Die Zentrumsplanung verläuft nach Zeitplan. lm Dezember er{olgt eine öffentliche vernis-

sage dazu.

Nachdem keine Wortmeldungen aus dem Saal folgen, schliesst der Vorsitzende die Ein-

,"onn"rg"*eindeversärrrutig mit dem besten Dank an alle Anwesenden und Beteiligten

um 22.50 Uhr.

Für getreue Protokollierung zeugen;

GEMEINDERAT RUPP

7. Juni2024

IL

Marco Landert
Gemeindeschreiber

Dan
Geme n
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